
 
 

 
 

 
 
 

   Nr. 03/2024                                                           Gettorf, 07.02.2024 
 
 

   S i t z u n g s t e r m i n e  
 

Tag / Uhrzeit Gremium Sitzungsort Seite 

Donnerstag, 07.02.2024 
- 19.00 Uhr - 

Kuratorium der VHS der Gemeinde Gettorf 
Amt Dänischer Wohld  
Besprechungszimmer 4, II. OG 
Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 

2 

Donnerstag, 08.02.2024 
- 10.00 Uhr - 

Seniorenbeirat der Gemeinde Gettorf 
Amt Dänischer Wohld  
Sitzungssaal, III. OG 
Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 

3 

Montag, 12.02.2024 
- 18.30 Uhr - 

Ausschuss für Verkehr, Bauwesen und Umwelt 
der Gemeinde Gettorf 

Amt Dänischer Wohld 
Sitzungssaal, III. OG 
Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 

4 

Dienstag, 13.02.2024 
- 19.30 Uhr - 

Gemeindeausschuss der Gemeinde Felm 
Bürgerbegegnungsstätte 
Kieler Weg 31 
24244 Felm 

5/6 

Dienstag, 20.02.2024 
- 19.00 Uhr - 

Sozialausschuss der Gemeinde Osdorf 
Dibberns Gasthof 
Noerer Straße 4 
24251 Osdorf 

7 

Dienstag, 20.02.2024 
- 17.00 Uhr - 

Schul- und Sozialausschuss der Gemeinde 
Tüttendorf 
Die Tagesordnung lag bei Redaktionsschluss noch 
nicht vor. 

Gemeinschaftsraum Blickstedt 
Bundesstraße 2 c 
24214 Blickstedt 

- 

Donnerstag, 22.02.2024 
- 19.00 Uhr -  

Bau-, Wege- und Umweltausschuss der  
Gemeinde Osdorf 

Dibberns Gasthof 
Noerer Straße 4 
24251 Osdorf 

8 

Donnerstag, 22.02.2024 
- 19.30 Uhr -  

Ausschuss für Schulen, Jugend, Sport u. 
Soziales der Gemeinde Schinkel 
Die Tagesordnung lag bei Redaktionsschluss noch 
nicht vor 

De Schinkler Möhl 
Haupstraße 49 
24214 Schinkel 

- 

 
 

 

 

Das Amtsblatt Dänischer Wohld 
finden Sie auch im Internet unter www.amtdw.de / Amt / Aktuelles. 

Hier können Sie das Bekanntmachungsblatt auch 
als Newsletter abonnieren. 

 
 
 
 
 

Die nächste Ausgabe des Amtsblattes Dänischer Wohld  

erscheint am Mittwoch, dem 21. Februar 2024.  

 
  

http://www.amtdw.de/
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Gemeinde Gettorf 24214 Gettorf, den 25.01.2024 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 

 
 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung des Kuratoriums der Volkshochschule der Gemeinde Gettorf 
 

Mittwoch, 07.02.2024, 19:00 Uhr, 
 

Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Besprechungszimmer II. OG, Zi. 4, Karl-Kolbe-Platz 1, 
24214 Gettorf 

 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung am 01.03.2023  

   

 3. Genehmigung der Tagesordnung  

   

 4. Wahl der/des Vorsitzenden  

   

 5. Wahl der/des stellvertretenden Vorsitzenden  

   

 6. Verpflichtung der wählbaren Bürgerinnen und Bürger  

   

 7. Jahresbericht 2023  

   

 8. Ausblick 2024  

   

 9. Satzung: Zusammensetzung und Wahl der Kuratoriumsmitglieder  

   

 10. Honorar- und Entgeltordnung: Anpassung der Kursleitungs-
Honorare 

 

   

 11. Verschiedenes  

   

 
 
 

gez. - Vorsitzende -  
Für die Richtigkeit:  
 
 
 
Reincke  
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Gemeinde Gettorf 24214 Gettorf, den 17.01.2024 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 

 
 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung des Seniorenbeirates der Gemeinde Gettorf 
 

Donnerstag, 08.02.2024, 10:00 Uhr, 
 

Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Sitzungssaal III. OG, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Begrüßung, Eröffnung und Genehmigung der Tagesordnung  

   

 2. Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 02.11.2023  

   

 3. Berichte der Gemeinde aus den Ausschüssen  

   

 4. Kurzforum: Neuauflage Seniorenbroschüre; INIK Media  

   

 5. Lieferdienste für Lebensmittel in Gettorf  

   

 6. Berichte des Vorstandes und der Beiratsmitglieder  

   

 6.1. Bericht des Kassenwartes  

   

 6.2. Bericht aus dem Kreisseniorenbeirat  

   

 6.3. Bericht aus dem Landesseniorenbeirat  

   

 7. Einwohnerfragestunde  

   

 8. Beratung und Beschlüsse  

   

 9. Nächste öffentliche Sitzung geplant am 16.05.2024  

   

 10. Verschiedenes  

   

 
 
 

gez. - Vorsitzender -  
Für die Richtigkeit:  
 
 
 
Krabbenhöft  
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Gemeinde Gettorf 24214 Gettorf, den 26.01.2024 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 

 
 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung des Ausschusses für Verkehr, Bauwesen und Umwelt der Gemeinde Gettorf 
 

Montag, 12.02.2024, 18:30 Uhr, 
 

Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Sitzungssaal III. OG, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 11.12.2023  

   

 3. Berichte  

   

 4. Einwohnerfragestunde  

   

 4.1. Eingaben  

   

 4.2. Anfragen  

   

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch 

die Vertretung voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 
 1. Berichte  

   

 2. Antrag auf Aufstellung eines vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes für ein Wohn- und Geschäftsgebäude 

 

   

 3. Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes Nr. 14 - Am Moorweg - der Gemeinde Gettorf 

 

   

 4. Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes Nr. 52 - Friedrichsorter Straße und 
Kreuzungsbereich - 

 

   

 5. Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen der 1. und 2. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 - Bornsteiner Straße - 

 

   

 
 
 

gez. - Vorsitzender -  
Für die Richtigkeit:  
 
 
 
Bluhm  
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Gemeinde Felm 24214 Gettorf, den 01.02.2024 
- Der Bürgermeister- Karl-Kolbe-Platz 1 

 
 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung des Gemeindeausschusses der Gemeinde Felm 
 

Dienstag, 13.02.2024, 19:30 Uhr, 
 

Bürgerbegegnungsstätte, Kieler Weg 31, 24244 Felmerholz 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 20.11.2023  

   

 3. Berichte  

   

 3.1. Eingaben  

   

 3.2. Anfragen  

   

 4. Wärmeplanung in der Gemeinde Felm - Antrag der SPD-Fraktion  

   

 5. Bauplanung Kiefernweg  

   

 6. Aufstellungsbeschluss für die 14. Änderung des Flächennutzungs-
planes der Gemeinde Felm 

 

   

 7. Beratung über die zukünftige Verwendung des Spielplatzgrundstü-
ckes An de Wurth und mögliche B-Plan Änderung 

 

   

 8. Unterhaltung von Straßen und Wegen - Zustand Hunnenberg - An-
trag der SPD-Fraktion 

 

   

 9. Radweg Felmerholz - Felm - Antrag der SPD-Fraktion  

   

 10. Straßensanierungen in der Gemeinde: Festlegung der Prioritäten  

   

 11. Konkrete Festlegung der nächsten Schritte zum OEK - hier: Orts-
kernentwicklung Dorfstraße 56 

 

   

 12. Instandsetzung von Spielgeräten  

   

 13. Beratung über die Notwendigkeit eines neuen Gemeindefahrzeu-
ges: Überlegungen zu einer möglichen Leasinglösung 

 

   

 14. Beratung über die laufenden Zuschüsse der Gemeinde Felm  

   

 15. Vorschlag aus der Facharbeitsgruppe Bildung und Kultur: Aufbau 
einer Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde Felm 

 

   

 16. Verbreitung der Protokolle der Arbeitsgemeinschaften - Antrag der 
SPD-Fraktion 
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 17. Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt der Gemeinde 
Felm für das Haushaltsjahr 2024 

 

   

 18. Einwohnerfragestunde  

   

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch die Ver-

tretung voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 
 1. Berichte  

   

 2. Möglichkeiten baulicher Entwicklung im Ortskern von Felm  

   

 3. Bauangelegenheiten  

   

 
 
 

gez. - Vorsitzende -  
Für die Richtigkeit:  
 
 
 
Krabbenhöft 
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Gemeinde Osdorf 24214 Gettorf, den 05.02.2024 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 

 
 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung des Sozialausschusses der Gemeinde Osdorf 
 

Dienstag, 20.02.2024, 19:00 Uhr, 
 

Dibberns Gasthof, Noerer Straße 4, 24251 Osdorf 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 14.11.2023  

   

 3. Einwohnerfragestunde  

   

 4. Berichte  

   

 4.1. Eingaben  

   

 4.2. Anfragen  

   

 5. Antrag der SPD-Fraktion - Initiierung eines Prozesses zur 
Einrichtung der Stelle für eine Dorfhelferin/eines Dorfhelfers für 
Osdorf 

 

   

 6. Jubiläum 150 Jahre Osdorf im Jahr 2026  

   

 7. Fahrdienste zu Gemeindeveranstaltungen  

   

 8. Spielplatzangelegenheiten  

   

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch 

die Vertretung voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 
 1. Berichte  

   

 2. Personalangelegenheiten  

   

 
 
 

gez. - Vorsitzende -  
Für die Richtigkeit:  
 
 
 
Reincke  
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Gemeinde Osdorf 24214 Gettorf, den 30.01.2024 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 
 

 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung des Bau- und Wegeausschusses der Gemeinde Osdorf 
 

Donnerstag, 22.02.2024, 19:00 Uhr, 
 

Dibberns Gasthof, Noerer Straße 4, 24251 Osdorf 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 24.01.2024  

   

 3. Einwohnerfragestunde  

   

 4. Berichte  

   

 4.1. Eingaben  

   

 4.2. Anfragen  

   

 5. Situation Parkplatz an der Straße "Zur Schule" (Kita/Tennisplatz)  

   

 6. Bericht über die Verkehrsschau vom 17.01.2024  

   

 7. Einrichtung von barrierearmen Fußgängerüberwegen  

   

 8. Einrichtung eine Freilauffläche für Hunde  

   

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch 

die Vertretung voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 
 1. Berichte  

   

 2. Sachstand 17. Änd. F-Plan, vorhabenbezogener B-Plan 16 - 
Gildeweg-Kronsbek 

 

   

 
 
 

gez. - Vorsitzender -  
Für die Richtigkeit:  
 
 
 
Bluhm  
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Hauptsatzung des Amtes Dänischer Wohld 

Kreis Rendsburg-Eckernförde 
 

Aufgrund des § 24 a der Amtsordnung für Schleswig-Holstein (AO) in der Fassung vom 28.02.2003 

(GVOBl. Schl.-H. S. 112), zuletzt geändert durch Art. 3 Ges. v. 24.02.2023 (GVOBl. Schl.-H. S. 170), in 

Verbindung mit § 4 Abs. 1 Satz 2 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung vom 

28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert durch Art. 1 Ges. v. 14.07.2023 (GVOBl. Schl.-H. S. 

308), wird nach Beschlussfassung durch den Amtsausschuss des Amtes Dänischer Wohld vom 

12.10.2023 und mit Genehmigung des Landrates des Kreises Rendsburg-Eckernförde folgende Haupt-

satzung des Amtes Dänischer Wohld erlassen: 

§ 1 

Amtssitz, Wappen, Siegel, Mitglieder 

(1) Die Verwaltung des Amtes hat ihren Sitz in Gettorf.  

(2) Das Wappen des Amtes ist in Rot ein silbernes Kreuz, schildbordartig überdeckt von einem goldenen 

Schild, darin über einem blauen Wellenschildfuß eine grüne Eiche mit acht Blättern.  

(3) Die Flagge des Amtes zeigt in Rot die Figuren des Amtes mit der Umschrift „Amt Dänischer Wohld, 

Kreis Rendsburg-Eckernförde“. 

(4) Das Dienstsiegel des Amtes zeigt das Wappen des Amtes mit der Umschrift „Amt Dänischer Wohld, 

Kreis Rendsburg-Eckernförde“. 

(5) Die Verwendung des Amtswappens durch Dritte bedarf der Genehmigung der Amtsdirektorin oder 

des Amtsdirektors.  

(6) Dem Amt Dänischer Wohld gehören die Gemeinden Felm, Gettorf, Lindau, Neudorf-Bornstein, Neu-

wittenbek, Osdorf, Schinkel und Tüttendorf an.  

§ 2 

Amtsausschuss 

(1) Der Amtsausschuss ist mindestens alle 12 Wochen einzuberufen.  

(2) Jedes Mitglied des Amtsausschusses hat eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter. Die Stellver-

tretenden vertreten die Mitglieder des Amtsausschusses im Verhinderungsfall.  
 

§ 3 

Amtsvorsteherin, Amtsvorsteher 

Die Amtsvorsteherin oder der Amtsvorsteher vertritt die Belange des Amtsausschusses gegenüber der 

Amtsdirektorin oder dem Amtsdirektor als verwaltungsleitendem Organ des Amtes. Gemeinsam mit der 

Amtsdirektorin oder dem Amtsdirektor repräsentiert sie oder er bei öffentlichen Anlässen das Amt. Beide 

stimmen ihr Auftreten für das Amt im Einzelfall miteinander ab. Die Amtsvorsteherin oder der Amtsvorste-

her führt den Vorsitz im Amtsausschuss.  
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§ 4 

Amtsdirektorin oder Amtsdirektor 

 
(1) Die Verwaltung des Amtes wird von einer hauptamtlichen Amtsdirektorin oder einem hauptamtlichen 

Amtsdirektor geleitet.  

(2) Die Wahlzeit der Amtsdirektorin oder des Amtsdirektors beträgt sechs Jahre.  

(3) Der Amtsausschuss wählt aus seiner Mitte für die Dauer der allgemeinen Wahlzeit der Gemeinde-

vertretungen zwei Stellvertretende der Amtsdirektorin oder des Amtsdirektors.  

(4) Die Amtsdirektorin oder der Amtsdirektor erhält eine Aufwandsentschädigung in Höhe des Höchst-

satzes der Kommunalbesoldungsverordnung.  
 

§ 5 

Aufgaben der Amtsdirektorin oder des Amtsdirektors 

(1) Der Amtsdirektorin oder dem Amtsdirektor obliegen die ihr oder ihm gesetzlich übertragenen Aufga-

ben.  

(2) Sie oder er entscheidet ferner über 

1. Stundungen bis zu einem Betrag von 25.000,00 Euro und einer Stundungsdauer bis zu 48 Mo-

naten, 

2. den Verzicht auf Ansprüche des Amtes und die Niederschlagung solcher Ansprüche, die Füh-

rung von Rechtsstreiten und den Abschluss von Vergleichen, soweit ein Betrag von 10.000,00 

Euro nicht überschritten wird, 

3. den Erwerb von Vermögensgegenständen, soweit der Wert des Vermögensgegenstandes ei-

nen Betrag von 25.000,00 Euro nicht übersteigt,  

4. die Veräußerung und Belastung von Amtsvermögen, soweit der Wert des Vermögensgegen-

standes oder der Belastungen einen Wert von 25.000,00 Euro nicht übersteigt,  

5. die Annahme von Schenkungen, Spenden und Erbschaften bis zu einem Wert von 10.000,00 

Euro, 

6. die Anmietung, Anpachtung und Kündigung von Grundstücken und Gebäuden, soweit der mo-

natliche Mietzins 2.000,00 Euro nicht übersteigt,  

7. die Vergabe von Aufträgen, unbeschadet der Nr. 1-4 bis zur Höhe von 25.000,00 Euro,  

8. die Vergabe von Architekten-, Ingenieurleistungen und Gutachterleistungen bis zu einem Wert 

von 20.000,00 Euro,  

9. Personalangelegenheiten entsprechend der Regelung des § 55 Abs. 1 Nr. 4 GO. 
 

§ 5 a 

Sitzungen in Fällen höherer Gewalt 

(1) Bei Naturkatastrophen, aus Gründen des Infektionsschutzes oder vergleichbaren außergewöhnli-

chen Notsituationen, die eine Teilnahme der Mitglieder des Amtsausschusses an Sitzungen des 

Amtsausschusses erschweren oder verhindern, können die notwendigen Sitzungen des Amtsaus-

schusses ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum als Videokonferenz durch-

geführt werden. Dabei werden geeignete technische Hilfsmittel eingesetzt, durch die die Sitzung 

einschließlich der Beratungen und Beschlussfassungen zeitgleich in Bild und Ton an alle Personen 

mit Teilnahmerechten übertragen werden. Die Entscheidung hierüber trifft die Vorsitzende oder der 

Vorsitzende des Amtsausschusses.  
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(2) Sitzungen der Ausschüsse und der Beiräte können im Sinne des Absatzes 1 durchgeführt werden.  

(3) In einer Sitzung nach Absatz 1 und 2 findet eine Wahl im Falle eines Widerspruchs nach § 40 Abs. 

2. GO durch geheime briefliche Abstimmung statt. Das Nähere regelt die Geschäftsordnung.  

(4) Das Amt entwickelt ein Verfahren, wie Einwohnerinnen und Einwohner im Fall der Durchführungen 

von Sitzungen im Sinne des Absatzes 1 Fragen zu Beratungsgegenständen oder anderen Angele-

genheiten der örtlichen Gemeinschaft stellen und Vorschläge und Anregungen unterbreiten können. 

Das Verfahren wird mit der Tagesordnung der Sitzung im Sinne des Absatzes 1 bekanntgemacht.  

(5) Die Öffentlichkeit im Sinne des § 35 Abs. 1 GO wird durch eine zeitgleiche Übertragung von Bild und 

Ton in einem öffentlich zugänglichen Raum und durch eine Echtzeitübertragung oder eine vergleich-

bare Einbindung über Internet hergestellt.  

(6) Das Amt stellt sicher, dass die technischen Anforderungen und die datenschutzrechtlichen Bestim-

mungen für eine ordnungsgemäße Durchführung der Sitzung einschließlich Beratung und Be-

schlussfassung eingehalten werden.  

§ 6 

Gleichstellungsbeauftragte 

(1)  Die Gleichstellungsbeauftragte ist hauptamtlich mit der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit einer 

Vollbeschäftigten tätig.  

(2) Die Gleichstellungsbeauftragte trägt zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und 

Männern im Amt Dänischer Wohld bei. Sie ist dabei insbesondere in folgenden Aufgabenbereichen 

tätig: 

1. Einbringung frauenspezifischer Belange in die Arbeit des Amtsausschusses, der amtsangehö-

rigen Gemeindevertretungen und der Verwaltung, z. B. auch bei Aufstellung eines Bebauungs-

planes, 

2. Prüfung von Verwaltungsvorlagen auf ihre Auswirkungen für Frauen,  

3. Mitarbeit an Initiativen zur Verbesserung der Situation von Frauen im Amt Dänischer Wohld, 

4. Anbieten von Sprechstunden und Beratung für hilfesuchende Frauen,  

5. Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen, Institutionen, Betrieben und Behörden, um 

frauenspezifische Belange wahrzunehmen.  

(3) Die Gleichstellungsbeauftragte ist in Ausübung ihrer Tätigkeit an fachliche Weisungen der Amtsvor-

steherin oder des Amtsvorstehers, der Amtsdirektorin oder des Amtsdirektors nicht gebunden; sie 

unterliegt aber deren allgemeiner Dienstaufsicht.  

(4) Die Amtsvorsteherin oder der Amtsvorsteher und die Amtsdirektorin oder der Amtsdirektor haben 

die Gleichstellungsbeauftragte im Rahmen ihres Aufgabenbereichs an alle Vorhaben möglichst 

frühzeitig zu beteiligen, dass deren Initiativen, Anregungen, Vorschläge, Bedenken oder sonstige 

Stellungnahme berücksichtigt werden können. Dazu sind ihr die zur Erfüllung ihrer Aufgaben not-

wendigen Unterlagen zur Kenntnis zu geben sowie erbetene Auskünfte zu erteilen.  

(5) Die Gleichstellungsbeauftragte kann in ihrem Aufgabenbereich eigene Öffentlichkeitsarbeit betrei-

ben. Dabei ist sie an Weisungen nicht gebunden. Die Gleichstellungsbeauftragte kann an den Sit-

zungen des Amtsausschusses und der Ausschüsse teilnehmen. Dies gilt auch für nichtöffentlichen 

Sitzungen. Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen sind ihr rechtzeitig bekannt zu geben. In An-

gelegenheiten ihres Aufgabenbereichs ist ihr auf Wunsch das Wort zu erteilen.  

§ 7 

Verwaltung 

Das Amt Dänischer Wohld unterhält an seinem Amtssitz eine eigene Verwaltung.  
  



Seite 12                                                                            Nr. 03/2024 

 

 

 

§ 8 

Ständige Ausschüsse 

(1) Der folgende ständige Ausschuss nach § 10 a AO wird gebildet: 

a) Hauptausschuss 

 

Zusammensetzung: 

9 Mitglieder des Amtsausschusses sowie die Amtsdirektorin oder Amtsdirektor ohne Stimm-

recht 

Aufgabengebiet: 

Personalangelegenheiten, soweit nicht die Zuständigkeit der Amtsdirektorin oder des Amtsdi-

rektors gegeben ist, Aufgaben entsprechend den Regelungen aus § 45 b-c GO; Vorbereitung 

von Haushalts- und Finanz- und Investitionsplanung; Behandlung der Prüfungsberichte von 

überörtlichen Prüfungen (Kassenprüfungen und Ordnungsprüfungen)  

b) Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung 

 

Zusammensetzung: 

5 Mitglieder des Amtsausschusses 

Aufgabengebiet: 

Prüfung der Jahresrechnung 

(2) Für jedes Ausschussmitglied wird ein stellvertretendes Mitglied gewählt. Die Stellvertretenden ver-

treten die Ausschussmitglieder im Verhinderungsfall.  

(3) Der Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung tagt nichtöffentlich.  

(4) Den Ausschüssen wird die Entscheidung über die Befangenheit der Mitglieder und der nach § 10 a 

Abs. 4 AO an den Ausschusssitzungen teilnehmenden Mitglieder des Amtsausschusses übertragen.  
 

§ 9 

Verarbeitungen personenbezogener Daten 

(1) Das Amt Dänischer Wohld ist für sich selbst und für die amtsangehörigen Gemeinden sowie die 

Schulverbände für die Zahlung von Entschädigungen und um Gratulationen auszusprechen berech-

tigt, Namen, Anschrift, Funktion, Kontoverbindung, Fraktionszugehörigkeit, Tätigkeitsdauer und Ge-

burtsdatum der Mitglieder des Amtsausschusses und der amtsangehörigen Gemeindevertretungen 

sowie der sonstigen Ausschussmitglieder bei den Betroffenen gemäß § 11 Abs. 2 Landesdaten-

schutzgesetz (LDSG) zu erheben und in einer Überweisungs- sowie Mitgliederdatei zu speichern.  

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die Erhebung von Namen, Anschriften, Funktionen und der Tätigkeits-

dauer von ehrenamtlich Tätigen bei den Betroffenen gemäß § 11 Abs. 2 LDSG und Speicherung in 

einer Mitgliederdatei sowie Überweisungsdatei.  

(3) Die Verwaltung des Amtes darf zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach den §§ 3 Abs. 1 und 5 der AO 

eine Grundstückseigentümerdatei für den Amtsbezirk führen. In dieser Datei dürfen Vor- und Nach-

namen der Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer, deren Wohnungs- und Postanschrift so-

wie alle für die rechtliche Identifizierung der Grundstücke erforderlichen Daten (insbesondere Katas-

ter- und Grundbuchangaben) gespeichert werden. Die Daten dürfen ständig aufgrund von Informa-

tionen, die der Verwaltung in der von ihr zu führenden Einwohnermeldedatei zur Verfügung stehen 

und die ihr rechtmäßig von den Betroffenen aufgrund von Mitteilungspflichten nach anderen Satzun-

gen des Amtes und der amtsangehörigen Gemeinden zugänglich gemacht werden, aktualisiert wer-

den. Ferner darf zur Aktualisierung auf die Daten der in der Verwaltung vorgehaltenen Bauakten 

(Verfahrensvorgänge aufgrund der Prüfungspflicht über die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit von 
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Vorhaben und der Landesbauordnung) und der Aktenvorgänge der ihr zur Prüfung etwaiger ge-

meindlicher Vorkaufsrechte eingereichten Grundstückskaufverträge zugegriffen werden.  

(4) Es ist darüber hinaus zulässig, in der Grundstückseigentümerdatei auch solche grundstücksbezo-

genen Daten zu speichern, die dem Amt aufgrund entsprechender Vorschriften in den Satzungen 

des Amtes und der amtsangehörigen Gemeinden für Zwecke der bereichsspezifischen Aufgabener-

füllung zugänglich gemacht worden sind, und diese Daten auch für die rechtmäßige Aufgabenerfül-

lung in anderen Bereichen der in Abs. 3 näher beschriebenen Aufgaben zu verwenden, bzw. zu 

verarbeiten, sofern dadurch eine Mehrfacherhebung gleicher Daten vermieden wird. In der Grund-

stückseigentümerdatei dürfen infolgedessen gespeichert werden: 

a) aufgabenrechtliche Erhebungsdaten für die Abfuhr von Schlamm aus Hauskläranlagen und Ab-

fuhr von Abwasser aus abflusslosen Sammelgruben sowie Daten aus sonst nach der entspre-

chenden Satzung des Amtes erforderlichen Meldepflichten,  

b) abgabenrechtliche Erhebungsdaten und Daten aus Meldepflichten nach den Satzungen der 

amtsangehörigen Gemeinden über Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen,  

c) Daten über Vergaben von Straßennamen und Hausnummern nach den entsprechenden Satzun-

gen der amtsangehörigen Gemeinden,  

d) Daten über den Zustand, den Betrieb und die behördlichen Überwachungsergebnisse für Grund-

stücksentwässerungsanlagen, Einzel- und Gebietswasserversorgungsanlagen, soweit sie der 

Verwaltung von anderen Behörden rechtmäßig übermittelt worden sind, Daten über denkmalge-

schütze und -würdige Gebäude.  
 

§ 10 

Entschädigung 

Bestimmungen über die Entschädigung werden in einer gesonderten Entschädigungssatzung geregelt.  
 

§ 11 

Höchstbetrag für die Übertragung der Zustimmung zur Leistung 

über- und außerplanmäßiger Ausgaben 

(1) Die Amtsdirektorin oder der Amtsdirektor kann die Zustimmung zur Leistung über- und außerplan-

mäßiger Ausgaben bis zu einem Höchstbetrag von 5.000,00 Euro übertragen.  

 (2) Absatz 1 gilt entsprechend für über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen bis zu 

einem Höchstbetrag von 5.000,00 Euro.  

 

§ 12 

Verträge mit Mitgliedern des Amtsausschusses 

Verträge des Amtes mit Mitgliedern des Amtsausschusses und juristischen Personen, an denen Mitglieder 

des Amtsausschusses beteiligt sind, sind ohne Genehmigung des Amtsausschusses rechtsverbindlich, 

wenn sie sich innerhalb einer Wertgrenze von 45.000,00 Euro, bei wiederkehrenden Leistungen von mo-

natlich 4.500,00 Euro, halten.  
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§ 13 

Verpflichtungserklärungen 

Verpflichtungserklärungen zu Geschäften, deren Wert 15.000,00 Euro, bei wiederkehrenden Leistungen 

monatlich 1.500,00 Euro, nicht übersteigt, sind gemäß § 24 a AO in Verbindung mit § 51 Abs. 4 GO 

rechtsverbindlich, auch wenn sie nicht den Formvorschriften des § 24 a AO in Verbindung mit § 56 GO 

entsprechen. Satz 1 gilt entsprechend für Ernennungsurkunden von Beamtinnen und Beamten bis ein-

schließlich Besoldungsgruppe A 10, für Arbeitsverträge mit Beschäftigten bis einschließlich Entgeltgruppe 

9 und für Ausbildungsverträge.  
 

§ 14 

Veröffentlichungen 

(1) Satzungen und Verordnungen des Amtes Dänischer Wohld werden durch den Abdruck im „Amtsblatt 

Dänischer Wohld“ veröffentlicht. Das „Amtsblatt Dänischer Wohld“ ist amtliches Bekanntmachungs-

blatt des Amtes Dänischer Wohld. Es erscheint jeweils am 1. und 3. Mittwoch im Monat, sofern 

Veröffentlichungen vorliegen. Wird eine von der vorstehend festgesetzten Erscheinungsfolge abwei-

chende Ausgabe erforderlich, so wird auf das Erscheinen und den Inhalt des amtlichen Teils in der 

Tagespresse hingewiesen. Sollte der jeweilige Erscheinungstermin auf einen Feiertag fallen, er-

scheint das „Amtsblatt Dänischer Wohld“ am darauffolgenden Werktag.  

 Das „Amtsblatt Dänischer Wohld“ liegt in den Räumen des Verwaltungsgebäudes, Karl-Kolbe-Platz 

1, 24214 Gettorf, öffentlich aus.  

 Das „Amtsblatt Dänischer Wohld“ ist im Internet unter „www.amtdw.de/Amt/Aktuelles“ einsehbar. Es 

kann als Newsletter abonniert werden.  

 Die Bekanntmachung ist mit Ablauf des Erscheinungstages des „Amtsblattes Dänischer Wohld“ be-

wirkt.  

(2) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen ist in der Form des 

Abs. 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt einen Monat, soweit nicht gesetzlich anderes be-

stimmt ist. Beginn und Ende der Auslegung sind auf dem ausgelegten Exemplar mit Unterschrift und 

Dienstsiegel zu vermerken.  

(3) Andere gesetzlich vorgeschriebene öffentliche Bekanntmachungen erfolgen ebenfalls in der Form 

des Abs. 1, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.  
 

§ 15 

Inkrafttreten 

(1) Diese Hauptsatzung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft. Die Genehmigung nach § 24 a 

AO in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Satz 3 GO wurde durch die Verfügung des Landrates des Kreises 

Rendsburg-Eckernförde vom 16.01.2024 erteilt. 

(2) Zugleich tritt die Hauptsatzung des Amtes Dänischer Wohld vom 14.05.2007 in der Form ihrer 4. 

Änderungssatzung vom 29.03.2021 außer Kraft. 

 

Gettorf, den 19.01.2024 

 

gez. Matthias Meins                                                        [DS] 

Amtsdirektor 
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GESCHÄFTSORDNUNG 
 

FÜR DEN AMTSAUSSCHUSS  
DES AMTES DÄNISCHER WOHLD 

 

Der Amtsausschuss hat aufgrund des § 24 a der Amtsordnung für Schleswig-Holstein (AO) in der Fassung 
vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 112), zuletzt geändert durch Art. 3 Ges. vom 24.03.2023 (GVOBl. Schl.-
H. S. 170), und der §§ 34 Abs. 2 und 46 Abs. 12 der Gemeindeordnung für Schleswig- Holstein (GO) 
in der Fassung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert durch Art. 1 Ges. v. 14.07.2023 
(GVOBl. Schl.-H. S. 308), die folgende Geschäftsordnung am 11.10.2023 beschlossen: 
 

I. Abschnitt 
Konstituierung des Amtsausschusses, Vorsitz 

 

§ 1 

Erstes Zusammentreten des Amtsausschusses (Konstituierung) 

(zu § 9 AO) 
 

(1) Der Amtsausschuss wird spätestens 74 Tage nach der Kommunalwahl von der bisherigen Amtsvor-
steherin oder vom bisherigen Amtsvorsteher einberufen.  

 

(2) Die bisherige Amtsvorsteherin oder der bisherige Amtsvorsteher eröffnet die Sitzung und stellt 
a) die gewählten Mitglieder des Amtsausschusses durch Namensaufruf,  
b) die Beschlussfähigkeit des Amtsausschusses und 
c) das dienstälteste Mitglied des Amtsausschusses fest.  

 

(3) Nach den unter Absatz 2 getroffenen Feststellungen übergibt die bisherige Amtsvorsteherin oder der 
bisherige Amtsvorsteher den Vorsitz an das dienstälteste Mitglied des Amtsausschusses zur Wahl der 
neuen Amtsvorsteherin oder des neuen Amtsvorstehers.  

 
§ 2 

Wahl der Amtsvorsteherin oder des Amtsvorstehers  

und der Stellvertretenden 

(zu § 11 AO) 
 

Der Amtsausschuss wählt aus seiner Mitte unter Leitung des dienstältesten Mitgliedes die Amtsvorsteherin 
oder den Amtsvorsteher und unter dessen Leitung die Stellvertretenden.  
 

II. Abschnitt 
 

§ 3 
Aufgaben der Amtsvorsteherin oder des Amtsvorstehers  

(zu § 12 AO) 
 

(1) Die Amtsvorsteherin oder der Amtsvorsteher führt den Vorsitz im Amtsausschuss.  
 
(2) Die Amtsvorsteherin oder der Amtsvorsteher vertritt den Amtsausschuss im gerichtlichen Verfahren, 

nicht das Amt.  
 

(3) Die Repräsentation des Amtes erfolgt durch die Amtsvorsteherin oder den Amtsvorsteher und die 
Amtsdirektorin oder den Amtsdirektor, die ihr Auftreten im Einzelfall miteinander abstimmen.  
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(4) Die Amtsvorsteherin oder der Amtsvorsteher beruft den Amtsausschuss ein. Sie oder er setzt die  
Tagesordnung fest, bestimmt Ort und Zeit des Zusammentritts und führt den Vorsitz.  

 
(5) Die Amtsvorsteherin oder der Amtsvorsteher hat die Sitzung gerecht und unparteiisch zu leiten, die 

Ordnung und die Würde des Amtsausschusses zu wahren sowie die Arbeit des Amtsausschusses zu 
fördern.  

 
(6) Sie oder er übt in den Sitzungen das Hausrecht aus.  

 
§ 4 

Tätigkeiten von Mitgliedern des Amtsausschusses und seiner Ausschüsse 
(zu §§ 24 a AO, 32 Abs. 4 GO) 

 
Die Mitglieder des Amtsausschusses und seiner Ausschüsse haben der Amtsvorsteherin oder dem Amtsvor-
steher ihren Beruf sowie andere vergütete oder ehrenamtliche Tätigkeiten schriftlich mitzuteilen, sowie dies 
für die Ausübung ihres Mandates von Bedeutung sein kann. Dies gilt auch für diesbezügliche Änderungen.  
 

III. Abschnitt 

Vorbereitung, Teilnahme, Tagesordnung 
 

§ 5 

Einberufung, Tagesordnung 

(§ 24 a AO, § 34 GO und § 2 Hauptsatzung) 
 

(1) Die Amtsvorsteherin oder der Amtsvorsteher beruft die Sitzungen des Amtsausschusses mindestens 
einmal im Vierteljahr ein. Die Ladung ist dem Amtsausschuss mit der Tagesordnung und den Vorlagen 
elektronisch über das Ratsinformationssystem zuzuleiten und per E-Mail anzukündigen. Die Ladungs-
frist beträgt eine Woche. In dringenden Fällen kann sie die Amtsvorsteherin oder der Amtsvorsteher 
auf drei Tage herabsetzen; die Dringlichkeit ist in der Ladung zu erläutern. Widerspricht ein Drittel der 
gesetzlichen Zahl der Amtsausschussmitglieder dieser Dringlichkeit, so ist der Dringlichkeitsfall nicht 
gegeben.  

 
(2) Die Amtsvorsteherin oder der Amtsvorsteher setzt die Tagesordnung fest; diese ist in die Ladung auf-

zunehmen. Die Tagesordnung muss über die anstehenden Verhandlungspunkte hinreichend Auf-
schluss geben. Verhandlungspunkte, die auf Antrag in nichtöffentlicher Sitzung behandelt werden sol-
len, sind der Tagesordnung unter einer allgemeinen Bezeichnung aufzuführen.  

 
 Vorlagen sind der Tagesordnung beizufügen und im Ratsinformationssystem zur Verfügung zu stellen.  
 
 Vorlagen müssen den Amtsausschussmitgliedern spätestens 3 Tage vor Sitzungsbeginn vorliegen.  

 
(3) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung sind unverzüglich auf der Internetseite des Amtes Dänischer 

Wohld unter Bürgerinfo und im Amtsblatt des Amtes Dänischer Wohld öffentlich bekannt zu geben. 
Tagesordnungspunkte, über deren Inhalt beraten oder beschlossen werden soll, sind verständlich zu 
formulieren.  

 
(4) Anträge auf Abberufung dürfen nicht beraten werden, wenn sie nicht auf der Tagesordnung stehen. 

Sie dürfen auch nicht durch einen Dringlichkeitsantrag auf die Tagesordnung gesetzt werden.  
 
(5) Der Amtsausschuss kann die Tagesordnung um dringende Angelegenheiten erweitern; der Beschluss 

bedarf der Mehrheit von 2/3 der gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Amtsausschusses (Dringlichkeits-
anträge). 
 

(6) Eine Angelegenheit kann vor der Beratung durch Mehrheitsbeschluss von der Tagesordnung abge-
setzt werden; auf Verlagen der Antragsteller/in muss sie dann aber in der folgenden Sitzung beraten 
werden.  

 
(7) Die Reihenfolge der Tagesordnung kann durch Mehrheitsbeschluss geändert werden.  
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(8) Den Vertretern der örtlichen Tagespresse sind von der Anberaumung einer öffentlichen Sitzung unter 
Mitteilung der Tagesordnung zu unterrichten.  

 
(9) Die Amtsvorsteherin oder der Amtsvorsteher achtet bei der Terminierung der Sitzungen des Amts-

ausschusses generell darauf, dass zwischen der letzten Ausschusssitzung und darauffolgenden  
Sitzung des Amtsausschusses ein zeitlicher Abstand von mindestens drei Wochen liegt  
(vgl. § 25 Bst. H GeschO). 

 
IV. Abschnitt 

Beratung 
 

§ 6 
Unterrichtung des Amtsausschusses 

(zu § 24 a AO, § 27 Abs. 2 GO) 
 

Die Amtsdirektorin oder der Amtsdirektor hat den Amtsausschuss in seinen Sitzungen über alle wichtigen Ver-
waltungsangelegenheiten zu unterrichten. Hierzu gehören auch wichtige Anordnungen der Aufsichtsbehörde 
sowie alle Anordnungen, bei denen die Aufsichtsbehörde dies ausdrücklich bestimmt.  
 

§ 7 
Anfragen 

(zu § 24 a AO, §§ 36 Abs. 2, 30 GO) 
 
(1) Der Amtsausschuss hat das Recht, von der Amtsvorsteherin oder vom Amtsvorsteher und Amtsdirek-

torin oder Amtsdirektor über alle im Rahmen der Amtsordnung zulässigen Angelegenheiten Auskunft 
zu verlangen. Anfragen sind schriftlich, kurz und sachlich abzufassen und spätestens drei Tage vor 
einer Sitzung des Amtsausschusses an die Amtsvorsteherin oder den Amtsvorsteher zu richten.  

 
(2) Die Anfragen werden in der aktuellen Sitzung des Amtsausschusses beantwortet. Zu einer Anfrage ist 

während der Sitzung eine Zusatzfrage zulässig.  
 
(3) Anfragen zu Vorlagen sollen der Verwaltung, Anfragen zu Anträgen den Antragstellern drei Werktage 

vor der Sitzung mitgeteilt werden, sodass sie in der Sitzung des Amtsausschusses beantwortet werden 
können.  

 
(4) Anfragen, die sich auf Gegenstände der Tagesordnung beziehen, sind bei dem betreffenden Punkt der 

Tagesordnung zu behandeln.  
 
(5) Der Text der Anfragen sowie die erteilten Antworten sind in die Niederschrift über die Sitzung aufzu-

nehmen.  
 

§ 8 
Unterrichtung und Fragestunde der Einwohnenden 

(zu § 24 a AO, § 16 a, c GO) 
 
(1) Jede Einwohnerin oder jeder Einwohner im Amt Dänischer Wohld kann in einer öffentlichen Frage-

stunde mündliche Fragen stellen. Die Fragestunde findet zu Beginn jeder Sitzung des Amtsausschus-
ses als Teil der Tagesordnung statt. Sie ist auf 30 Minuten begrenzt; sie kann durch Beschluss des 
Amtsausschusses um 30 Minuten verlängert werden. 
 

(2) Die Fragen sind kurz und sachlich vorzubringen und dürfen sich nur auf einen Gegenstand von allge-
meinem Interesse beziehen. Für das Vorbringen einer Frage stehen höchstens drei Minuten zur Ver-
fügung. Zu einer Frage ist eine Zusatzfrage zulässig.  

 
(3) Die Fragen dürfen nur Angelegenheiten der Selbstverwaltung betreffen. Sie werden von Seiten des 

Amtsausschusses, der Amtsvorsteherin oder des Amtsvorstehers oder der Amtsdirektorin oder des 
Amtsdirektors beantwortet.  
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(4) Die Amtsvorsteherin oder der Amtsvorsteher hat das Recht, einer Fragestellerin oder einem Fragestel-
ler das Wort zu entziehen oder eine bereits gestellte Frage zurückzuweisen, wenn die Voraussetzun-
gen der Abs. 2 und 3 S. 1 nicht erfüllt sind. Im Zweifel entscheidet über die Zulässigkeit einer Frage 
der Amtsausschuss durch Beschluss.  

 
(5) Im Einzelfall können der Amtsausschuss und die Ausschüsse beschließen, Sachkundige sowie Ein-

wohnende, die vom Gegenstand der Beratung betroffen sind, anzuhören. Die Redezeit wird auf drei 
Minuten begrenzt. An der Beratung und Beschlussfassung in nichtöffentlicher Sitzung dürfen sie nicht 
teilnehmen, mit Ausnahme der Sachkundigen (Architektinnen oder Architekten, Ingenieurinnen oder 
Ingenieure o.Ä.), denen durch Beschluss des Amtsausschusses / der Ausschüsse für die Dauer der 
Anhörung die Teilnahme gewährt wird.  

 
§ 9 

Eingaben 
(zu § 24 a AO, § 16 e GO) 

 
(1) Jede Einwohnerin oder jeder Einwohner des Amtes kann seine Wünsche und Beschwerden in einer 

Eingabe an den Amtsausschuss herantragen. Eingaben sind schriftlich, kurz und sachlich abzufassen 
und sollen spätestens drei Tage vor der Sitzung bei der Amtsvorsteherin oder beim Amtsvorsteher ein-
gegangen sein; sonst sind sie bis zur nächsten Sitzung zurückzustellen.  

 
(2) Die Amtsvorsteherin oder der Amtsvorsteher hat die zugelassenen Eingaben entweder 

a) vor den Amtsausschuss zu bringen oder aber 

b) an die Verwaltung abzugeben.  

 
(3) Der Amtsausschuss kann über die Eingabe sofort entscheiden oder sie zunächst einem Ausschuss 

überweisen. Ein Ausschuss muss die Eingabe nach Abschluss der Beratungen mit einem Beschluss-
vorschlag des Amtsausschusses wieder vorlegen.  

 
(4) Die Einsenderin oder der Einsender der Eingabe ist von der Amtsvorsteherin oder vom Amtsvorsteher 

über das Veranlasste zu unterrichten.  

 
§ 10 

Anträge und Vorlagen 
 
(1) Jeder Beschluss des Amtsausschusses setzt einen Antrag oder eine Vorlage voraus. Anträge und 

Vorlagen des Amtsausschusses und der Ausschüsse sollen spätestens sieben Tage vor der nächsten 
Sitzung der Amtsvorsteherin oder dem Amtsvorsteher oder der Amtsdirektorin oder dem Amtsdirektor 
schriftlich vorliegen, wenn sie noch auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung kommen sollen.  

 
(2) Die Anträge sind schriftlich in kurzer, klarer Form abzufassen und zu begründen.  

 
(3) Der Amtsausschuss kann über die Anträge und Vorlagen sofort entscheiden oder sie zunächst einem 

Ausschuss überweisen.  
 

(4) Anträge, die Mehrausgaben verursachen oder vorgesehene Einnahmen mindern, müssen, um wirk-
sam gestellt zu sein, zugleich einen Deckungsvorschlag aufweisen. Das gilt auch für Vorlagen.  
 

(5) Ohne Einhaltung der o. a. Frist können Dringlichkeitsanträge gemäß § 6 Abs. 5 der Geschäftsordnung 
sowie die im folgenden aufgeführten Anträge gestellt und zur Abstimmung gebracht werden: 

 

a) Änderung der Reihenfolge der Tagesordnung (§ 5 Abs. 7), 
b) Absetzung von der Tagesordnung (§ 5 Abs. 6), 
c) Verweisung an einen Ausschuss (§ 10 Abs. 3),  
d) Vertagung der Beschlussfassung (§ 12), 
e) Schluss der Beratung (§ 16), 
f) Begrenzung der Redezeit (§ 14 Abs. 3), 
g) Änderung von Anträgen,  
h) Unterbrechung der Sitzung (§ 12), 
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i) namentliche Abstimmung (§ 16 Abs. 2), 
j) Wahl durch Stimmzettel,  
k) Anhörung einer/eines Sachverständigen (§ 8 Abs. 5), 
l) Ausschluss oder Wiederherstellung der Öffentlichkeit.  

 
(6) Über einen bereits zur Abstimmung gebrachten Antrag kann in derselben Sitzung nicht noch einmal 

entschieden werden.  
 

§ 11 

§ Sitzungsablauf 

(zu § 34 Abs. 2 GO) 

 
(1) Die Sitzung des Amtsausschusses ist in der Regel in folgender Reihenfolge durchzuführen: 

 
a) Eröffnung der Sitzung durch die Amtsvorsteherin oder den Amtsvorsteher und Feststellung der 

Ordnungsmäßigkeit der Ladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit, 
b) Änderung der Tagesordnung, evtl. Dringlichkeitsvorlagen und -anträge,  
c) Fragestunde der Einwohnenden, 
d) Einwendungen zur Niederschrift über die letzte Sitzung,  
e) Bericht der Amtsvorsteherin oder des Amtsvorstehers über wichtige Angelegenheiten und die  

Arbeit der Ausschüsse,  
f) persönliche Erklärungen der Mitglieder des Amtsausschusses, deren Inhalt der Amtsvorsteherin 

oder dem Amtsvorsteher vorher schriftlich mitzuteilen ist,  
g) Bericht der Amtsdirektorin oder des Amtsdirektors über wichtige Verwaltungsangelegenheiten,  
h) Abwicklung der Tagesordnung,  
i) Eingaben und Anfragen,  
j) Schließung der Sitzung durch die Amtsvorsteherin oder den Amtsvorsteher.  

 
(2) Eingaben und Anfragen, die sich auf Gegenstände der Tagesordnung beziehen, sind bei dem betref-

fenden Punkt der Tagesordnung zu behandeln.  

 
(3) Die Amtsvorsteherin oder der Amtsvorsteher entscheidet bei Zweifeln über die Auslegung der Ge-

schäftsordnung, die während einer Sitzung auftreten. Das Beschlussrecht des Amtsausschusses bleibt 
unberührt.  

 
§ 12 

Unterbrechung und Vertagung 

 
(1) Die Amtsvorsteherin oder der Amtsvorsteher kann die Sitzung kurzfristig unterbrechen. Wird der Antrag 

auf Unterbrechung von mindestens einem Drittel der anwesenden Mitglieder des Amtsausschusses 
oder einer Gruppierung (Fraktion) gestellt, muss die Amtsvorsteherin oder der Amtsvorsteher die Sit-
zung kurzfristig unterbrechen.  

 
(2) Über Anträge auf Unterbrechung und Vertagung kann erst abgestimmt werden, wenn jeder Gruppierung 

(Fraktion) und den nicht einer Gruppierung (Fraktion) angehörenden Mitgliedern Gelegenheit gegeben 
worden ist, sich zur Sache zu äußern. Bevor über einen Vertagungs- oder Schlussantrag abgestimmt 
wird, sind die noch vorliegenden Wortmeldungen bekannt zu geben. Jedes Mitglied kann zu den Anträgen 
Stellung nehmen. Die Redezeit beträgt drei Minuten.  

 
(3) Wird ein Schlussantrag angenommen, so ist damit die Beratung abgeschlossen; über die beratene An-

gelegenheit ist alsdann zu beschließen.  
 

 Liegen gleichzeitig ein Vertagungs- und ein Schlussantrag vor, so ist zunächst über den Schlussantrag 
abzustimmen.  
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§ 13 
Einzelberatung 

 
(1) Nach Eröffnung der Beratung erteilt die Amtsvorsteherin oder der Amtsvorsteher bei Empfehlungen ei-

nes Ausschussmitgliedes der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden, bei Sitzungsvorlagen der Verwal-
tung und bei Anträgen den Antragstellenden das Wort. Der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden / den 
Antragsteller/innen / den Berichterstattenden steht am Schluss der Beratung das Schlusswort zu. Be-
steht eine Vorlage aus mehreren Teilen (z. B. Haushaltsplan), so kann über jeden Teil der Vorlage 
einzeln beraten werden.  

 
(2) Der Amtsausschuss kann beschließen, Sachkundige sowie Einwohnende, die von dem Gegenstand 

der Beratung betroffen sind, anzuhören.  
 

§ 14 
Worterteilung 

 
(1) Zur Tagesordnung darf nur reden, wer von der Amtsvorsteherin oder dem Amtsvorsteher auf seine 

Wortmeldung hin das Wort erhalten hat. Die Wortmeldung wird durch Zuruf oder Erheben einer Hand 
angezeigt. Die Wortmeldungen verlieren ihre Gültigkeit, wenn ein Antrag auf Schluss der Beratung 
oder ein Vertagungsantrag angenommen wurde. 

 
(2) Durch Beschluss kann ausnahmsweise für einzelne Tagesordnungspunkte die Redezeit begrenzt 

werden. Dies gilt nicht für die Berichterstattenden bzw. den Antragsteller/innen. 

 
(3) Das Wort zur Geschäftsordnung ist jederzeit zu erteilen, es darf aber dadurch keine Sprecherin oder 

kein Sprecher unterbrochen werden. Das Wort zur Geschäftsordnung darf sich nur auf die anstehende 
oder unmittelbar zuvor beratene Angelegenheit oder auf die Tagesordnung beziehen. 

 
Die Redezeit beträgt höchstens drei Minuten. 

 
Während der Beschlussfassung darf das Wort zur Geschäftsordnung nur im Hinblick auf den ord-
nungsgemäßen Ablauf der Geschäftsordnung verlangt und erteilt werden. 

 
(4) Die Amtsvorsteherin oder der Amtsvorsteher darf in Wahrnehmung seiner Befugnisse eine Sprecherin 

oder einen Sprecher unterbrechen. 

 
(5) Das Wort zu persönlichen Bemerkungen ist erst nach Schluss der Beratung zu erteilen. Persönliche 

Bemerkungen dürfen nur eigene Ausführungen richtigstellen und persönliche Angriffe, die während 
der Beratung gegen die Sprechende oder den Sprechenden erfolgten, abwehren. Die Redezeit beträgt 
höchstens drei Minuten. 

 

V. Abschnitt 

Beschlussfassung 

(zu § 24 a AO, §§ 38, 39 GO) 

 
§ 15 

Beschlussfähigkeit 

(zu § 24 a AO, § 38 GO) 

 
(1) Der Amtsausschuss ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der gesetzlichen Zahl der Mitglieder 

anwesend ist. Diese Frage gilt nach Feststellung der Amtsvorsteherin oder des Amtsvorstehers zu Be-
ginn der Sitzung so lange als beschlussfähig, bis die Amtsvorsteherin oder der Amtsvorsteher aufgrund 
einer Antragstellung eines Ausschussmitgliedes die Beschlussunfähigkeit feststellt.  

 

(2) Die Beschlussunfähigkeit ist von der Amtsvorsteherin oder vom Amtsvorsteher ebenfalls festzustellen, 
wenn weniger als drei stimmberechtigte Mitglieder des Amtsausschusses oder weniger als 1/3 der 
gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Amtsausschusses anwesend sind. 
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§ 16 
Ablauf der Abstimmung 

(zu § 24 a AO, § 39 GO) 
 

(1) Über jeden Antrag ist offen durch Handzeichen abzustimmen. Die Amtsvorsteherin oder der Amts-
vorsteher stellt die Zahl der Mitglieder fest, die 

 

a) dem Antrag zustimmen, 
b) den Antrag ablehnen oder 
c) sich der Stimme enthalten. 

 

Wird das Abstimmungsergebnis angezweifelt, so muss die Abstimmung wiederholt werden. 
 

(2) Namentlich ist abzustimmen, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder des Amtsausschusses es vor 
Beginn der Abstimmung beantragt. Die namentliche Abstimmung erfolgt nach Aufruf der Namen. 

 
(3) Vor der Abstimmung ist die Beschlussformulierung zu verlesen. 

 

(4) Wird bei einer aus mehreren Teilen bestehenden Vorlage über Teile selbstständig beraten, so soll 
zunächst über die Teile selbstständig abgestimmt werden (Einzelabstimmung). Werden einzelne Teile 
abgelehnt oder verändert angenommen, so ist auch über die Vorlage insgesamt abzustimmen 
(Schlussabstimmung). Die abweichenden Ergebnisse der Einzelabstimmungen sind in der Nieder-
schrift festzuhalten. 

 

(5) Bei Erweiterungs- oder Abänderungsanträgen ist zunächst über den ursprünglichen Antrag unter Be-
rücksichtigung der Erweiterungs- oder Abänderungsanträge zu entscheiden. Liegen mehrere solcher 
Anträge vor, so ist zunächst über denjenigen Beschluss zu fassen, der am weitesten von dem 
ursprünglichen Antrag abweicht. Über die Reihenfolge entscheidet die oder der Vorsitzende. Bei Fi-
nanzvorlagen hat derjenige Antrag den Vorrang, der mehr Ausgaben oder weniger Einnahmen bewirkt. 

 

(6) Wird während der Abstimmung über einen Sachantrag ein Antrag zur Geschäftsordnung gestellt, 
so ist zunächst über den Antrag zur Geschäftsordnung zu entscheiden. Liegen mehrere Anträge 
zur Geschäftsordnung vor, so ist zunächst über denjenigen Antrag abzustimmen, der der Weiterbe-
handlung der Sache am stärksten widerspricht. 

 
§ 17 

Wahlen 

(zu § 24 a AO, § 40 Abs. 1 bis 3 GO) 
 

(1) Zur Wahl durch Stimmzettel oder durch Los bildet die Vertretung einen Wahlausschuss von drei Ver-
treterinnen/Vertretern. Der Ausschuss bereitet die Wahlen und die Losziehung vor und führt sie 
durch. 

 

Das Los hat die Amtsvorsteherin oder der Amtsvorsteher zu ziehen. 
 

Der Wahlausschuss überwacht die Feststellung des Wahlergebnisses und die Losziehung. 
 

(2) Für die Stimmzettel und Lose sind äußerlich gleiche Zettel und Umschläge zu verwenden. Werden 
keine Umschläge verwendet, so sind die Stimmzettel zu falten. 

 

Leere Stimmzettel zählen als Stimmenthaltung. 
 

(3) Die Stimmzettel dürfen nur mit dem Namen der gewünschten Kandidatin oder des gewünschten Kandi-
daten oder der Kennzeichnung des Wahlvorschlages versehen werden. Weitere Beschriftungen oder 
Bezeichnungen des Stimmzettels oder Umschlages machen die betreffende Stimmabgabe ungültig. Die 
Amtsvorsteherin oder der Amtsvorsteher gibt das Ergebnis der Wahl oder der Losziehung bekannt. 
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    VI. Abschnitt 
Ordnung in den Sitzungen 

 (zu § 24 a AO, § 42 i.V.m. § 37 GO) 
 

§ 18 
Ruf zur Sache und Ordnungsruf 

 

(1) Die Amtsvorsteherin oder der Amtsvorsteher kann jede Sprecherin oder jeden Sprecher „zur Sache“ 
rufen, wenn sie oder er von der zur Beratung stehenden Sache abschweift oder sich wiederholt. 

 

(2) Sitzungsteilnehmer/innen, die die Ordnung verletzen, ruft die Amtsvorsteherin oder der Amtsvorste-
her unter Nennung des Namens „zur Ordnung“. 

 
§ 19 

Entziehung des Wortes 
 

(1) Ist eine Sprecherin oder ein Sprecher in einer Sitzung zu derselben Sache dreimal „zur Sache“ oder 
im Verlaufe der Sitzung dreimal „zur Ordnung“ gerufen worden, so hat die oder der Vorsitzende ihr/ihm 
das Wort zu entziehen. Nach dem zweiten Ruf „zur Sache“ oder „zur Ordnung“ hat die Amtsvorste-
herin oder der Amtsvorsteher auf die Folgen hinzuweisen. Einer Sprecherin oder einem Sprecher, 
der/dem das Wort entzogen worden ist, darf es in derselben Sitzung zu derselben Sache nicht wieder 
erteilt werden. 

 

(2) Gegen einen Ordnungsruf und eine Wortentziehung kann spätestens am zweiten Werktage nach der 
Sitzung bei der Amtsvorsteherin oder beim Amtsvorsteher schriftlich Widerspruch eingelegt werden. 
Der Widerspruch ist auf die Tagesordnung der nächstfolgenden Sitzung zu setzen. Die Betreffende 
oder der Betreffende kann seinen Widerspruch mündlich begründen. 

 

§ 20 
Ausschluss eines Mitgliedes 

 

(1) Die Amtsvorsteherin oder der Amtsvorsteher kann ein Mitglied nach dreimaligem Ordnungsruf wegen 
Verstoßes gegen das Gesetz oder die Geschäftsordnung von der Sitzung ausschließen. 

 
(2) Hat die Amtsvorsteherin oder der Amtsvorsteher ein Mitglied von der Sitzung ausgeschlossen, so kann 

sie/er sie/ihn in der jeweils folgenden Sitzung bereits nach einmaligem Ordnungsruf ausschließen. 
 
(3) Gegen den Ausschluss kann die Betroffene oder der Betroffene bis zum nächsten Sitzungstag 

schriftlich begründeten Einspruch erheben. Der Einspruch ist auf die Tagesordnung dieser Sitzung 
zu setzen. Er hat keine aufschiebende Wirkung. 

 
§ 21 

Verweisung einer Zuhörerin oder eines Zuhörers aus dem 
Sitzungsraum 

 

(1) Die Amtsvorsteherin oder der Amtsvorsteher kann Zuhörerinnen/Zuhörern, die trotz Verwarnung 
Beifall oder Missbilligung äußern, Ordnung und Anstand verletzen oder versuchen, die Beratung 
zu beeinflussen, aus dem Sitzungsraum verweisen. 

 
(2) Lassen sich einzelne Zuhörer/innen erhebliche oder wiederholte Ruhestörung oder beeinflussende 

Äußerungen zuschulden kommen, können sie vom Zutritt zu den Sitzungen ausgeschlossen 
werden. 
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VII. Abschnitt 

Protokollführerin oder Protokollführer 

und Sitzungsniederschrift 

(zu § 24 a AO, § 41 GO) 

 
§ 22 

Protokollführerin oder Protokollführer 

(zu § 24 a AO, § 41 GO) 

 
(1) Für die Sitzungen des Amtsausschusses und der Ausschüsse wird in der Regel jeweils eine Proto-

kollführerin oder ein Protokollführer von der Verwaltung gestellt. 
 

(2) Die Protokollführerin oder der Protokollführer unterstützt die Amtsvorsteherin oder den Amtsvorste-
her, sie oder er fertigt die Sitzungsniederschrift an und verliest auf Anordnung Schriftstücke, Anträge 
und Beschlüsse, besorgt den Namensaufruf und wirkt bei der Stimmzählung mit. Er beurkundet 
gemeinsam mit der Amtsvorsteherin oder dem Amtsvorsteher die Sitzungsniederschrift. 

 
§ 23 

Sitzungsniederschrift 

(zu § 24 a AO, § 41 GO) 
 

(1) Für den Amtsausschuss und die einzelnen Ausschüsse sind gesonderte Niederschriften zu führen. 
Die Niederschriften sind als Beschlussprotokoll zu führen. Die maßgeblichen Inhalte und Anträge sind 
aufzunehmen. 

 

(2) Die Sitzungsniederschrift hat zu enthalten: 

 
a) Ort, Tag, Beginn und Ende der Sitzung, 
b) Feststellung der Beschlussfähigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Ladung, 
c) Ausschluss und Wiederherstellung der Öffentlichkeit, 
d) Namen der Amtsvorsteherin oder des Amtsvorstehers und Protokollführer/in, 
e) Namen der anwesenden und der fehlenden Mitglieder des Amtsausschusses,  
f) Namen der im Hinblick auf § 24 a AO i.V.m. § 22 GO nicht anwesenden Mitglieder des Amts-

ausschusses unter Angabe des Gegenstandes, 
g) Namen der anwesenden Bediensteten des Amtes und sonstiger Personen, insbesondere Namen 

der anwesenden Vertreter/innen der Kommunalaufsicht und der erschienenen Gäste, 
h) zeitweilige An- und Abwesenheit von Sitzungsteilnehmer/innen, 
i) die Tagesordnung, 
j) in knapper Form den Verlauf der Sitzung sowie wesentliche Vermerke, 
k) behandelte Angelegenheiten, 
l) Anträge unter Nennung der Antragstellerin/des Antragstellers, 
m) Beschlüsse der öffentlichen und nichtöffentlichen Sitzungen mit den Abstimmungsergebnissen. 

 
(3) Die Sitzungsniederschrift ist den Mitgliedern spätestens mit der Ladung zur nächsten Sitzung zuzu-

leiten. Einwendungen gegen eine Niederschrift sollen spätestens 7 Tage vor Beginn der Sitzung schrift-
lich vorliegen, auf der die Beratung der Niederschrift auf der Tagesordnung steht. Über Einwendungen 
entscheidet der Amtsausschuss.  
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§ 26 
Sitzungsdauer 

 

Sitzungen sollen um 23.00 Uhr beendet sein. 
 
 

VIII. Abschnitt 
Ausschüsse 

(zu § 24 a AO, § 46 GO und § 4 der Hauptsatzung) 

 
§ 25 

Verfahren 

(zu § 24 a AO, § 46 GO) 

 
Diese Geschäftsordnung gilt mit folgenden Abweichungen auch für die von dem Amtsausschuss zu wählen-
den Ausschüsse: 

 
a) Der Ausschuss wählt, sofern nicht der Amtsausschuss zuständig ist (§ 24 a AO i.V.m. § 46 Abs. 5 GO), 

in seiner ersten Sitzung unter der Leitung des dienstältesten anwesenden Mitgliedes aus seiner Mitte 
seine Vorsitzende oder seinen Vorsitzenden und eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter. 

 
b) Die Ausschüsse werden nach Absprache mit der Amtsvorsteherin oder dem Amtsvorsteher schriftlich von 

ihrer Vorsitzenden oder ihren Vorsitzenden unter Beifügung der Tagesordnung eingeladen. § 5 Abs. 2 - 4, 
§§ 6, 8 und 9 dieser Geschäftsordnung gelten sinngemäß.  

 
c) Sachverständige können nach vorhergehendem Beschluss des Ausschusses von der Ausschussvorsit-

zenden oder vom Ausschussvorsitzenden eingeladen werden. Die Kosten trägt das Amt.  

 
d) Die Ladungsfrist beträgt eine Woche.  

 
e) Den Ausschussmitgliedern ist eine Abschrift von jeder Einberufung eines Ausschusses elektronisch 

anzukündigen.  
 
f) Anträge und Vorlagen sollten spätestens sieben Tage vor der nächsten Sitzung der Ausschussvorsit-

zenden oder dem Ausschussvorsitzenden vorliegen. 

 
g) Die Amtsdirektorin oder der Amtsdirektor hat die Ausschüsse rechtzeitig zu verständigen, wenn die 

Angelegenheit eines Ausschusses auch das Aufgabengebiet eines anderen Ausschusses berührt; sie 
können derartige Angelegenheiten gemeinsam beraten und beschließen. Durch Beschluss der Ge-
meindevertretung kann einem Ausschuss die Federführung übertragen werden. 

 
h) Die Vorsitzenden der Ausschüsse achten bei der Terminierung der Sitzungen der Ausschüsse generell 

darauf, dass zwischen der letzten Ausschusssitzung und der darauffolgenden Sitzung des Amtsaus-
schusses ein zeitlicher Abstand von mindestens drei Wochen liegt (vgl. § 5 Abs. 9 GeschO).  

 

 
IX. Abschnitt 

Schlussvorschriften 
 

§ 26 
Abweichungen von der Geschäftsordnung 

 

Der Amtsausschuss kann für den Einzelfall Abweichungen von der Geschäftsordnung mit der Mehrheit von 
2/3 der anwesenden Mitglieder des Amtsausschusses beschließen, soweit ein Beschluss nicht gegen Vor-
schriften der Amtsordnung oder Hauptsatzung verstößt. 
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§ 27 
Arbeitsunterlagen 

 

 

Jedes Mitglied des Amtsausschusses ist nach seiner Einführung der Zugriff auf diese Geschäftsordnung elekt-
ronisch über das Ratsinformationssystem zu gewähren. 

 

§ 28 
Inkrafttreten 

 

Diese Geschäftsordnung tritt ab sofort in Kraft. 
 

Gleichzeitig tritt die Geschäftsordnung vom 09.03.2017 außer Kraft. 
 
Gettorf, den 30.01.2024 
 
 
gez. Jens Krabbenhöft     DS 
Amtsvorsteher 
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B e k a n n t m a c h u n g  
 
 
über das Nachrücken von Bewerbern gemäß § 44 des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 19. März 1997 (GVOBl. Schl.-Holst. Seite 151).  
 
Herr Thomas Janssen hat sein Mandat als Gemeindevertreter für die Gemeindevertretung Tüttendorf mit 
Ablauf des 24.03.2024 niedergelegt. Somit ist das Nachrückungsverfahren nach den Vorschriften des Ge-
meinde- und Kreiswahlgesetzes durchzuführen.  
 
Nach § 44 des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. März 
1997 (GVOBl. Schl.-Holst. Seite 151) i. V. m. § 67 der Gemeinde- und Kreiswahlordnung vom 19. März 
1997 (GVOBl. Schl.-Holst. Seite 167) habe ich den nächsten Bewer-ber für ein Nachrücken derjenigen 
Partei bzw. Wählergruppe zu berücksichtigen, für die der Ausgeschiedene bei der Wahl aufgetreten ist. 
Ich gebe hiermit das Nachrücken des nach-stehenden Bewerbers zum 25.03.2024 aus dem Listenwahl-
vorschlag der WdGT Gemeinde Tüttendorf bekannt, und zwar nach Anhörung der Organisation:  
 

 
Nils Kruse 
Holand 6 
24214 Tüttendorf 

 
 

 
Gegen die Feststellung der Nachfolgerin kann jeder Wahlberechtigte des Wahlgebietes binnen eines Mo-
nats nach Bekanntmachung Einspruch erheben. Der Einspruch wäre schriftlich oder zur Niederschrift beim  
 
 
   Gemeindewahlleiter  
   im Amt Dänischer Wohld 
   Karl-Kolbe-Platz 1 
   24214 Gettorf 
 
 
zu erheben.  
 
Gettorf, den 07.02.2024          Amt Dänischer Wohld 
                  - Der Gemeindewahlleiter - 
        

 
Im Auftrage:  

 
 

Bahr 
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Bekanntmachung des Beschlusses 
  der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 56 – Parkschule –   

der Gemeinde Gettorf 
 

Die Gemeindevertretung Gettorf hat in ihrer Sitzung am 06.12.2023 die 3. Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 56 – Parkschule – der Gemeinde Gettorf für das Gebiet 
 
Plangebiet nördlich der Bebauung Fliederweg, südlich der Kirchhofsallee, östlich der Parkallee und west-
lich und nordwestlich des Tüttendorfer Weges,   
 
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), als Satzung beschlossen.  

 
Das Gebiet ist in dem anliegenden Lageplan schwarz umgrenzt. 
 
Dies wird hiermit bekannt gemacht.  
 
Die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 56 – Parkschule – tritt nach der Bekanntmachung in Kraft.  
  
Alle Interessierten können den Bebauungsplan, die Begründung sowie die in den textlichen Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes genannten DIN-Vorschriften dazu von diesem Tage an in der Amtsverwal-
tung Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf, Bauamt, Zimmer 10 EG, während der Öff-
nungszeiten für den Publikumsverkehr einsehen und über den Inhalt Auskunft erhalten. Zusätzlich wer-
den der Bebauungsplan und die Begründung ins Internet unter der Adresse www.amt-daenischer-
wohld.de eingestellt und auch über den Digitalen Atlas Nord des Landes Schleswig-Holstein zugänglich 
gemacht. 
  
Beachtliche Verletzungen der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 Baugesetzbuch (BauGB) bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, sowie der in § 214 Abs. 2 BauGB bezeichneten Vorschriften werden 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber 
dem Amt Dänischer Wohld geltend gemacht worden sind. Dasselbe gilt für die nach § 214 Abs. 3 Satz 2 
BauGB beachtlichen Mängel des Abwägungsvorgangs. Dabei ist der Sachverhalt, der die Verletzung 
oder den Mangel begründen soll, darzulegen (§ 215 Abs. 1 BauGB).  
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße Geltendma-
chung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe durch diesen Bebauungsplan in eine bisher zuläs-
sige Nutzung und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 
 
Unbeachtlich ist ferner eine Verletzung der in § 4 Abs. 3 GO bezeichneten landesrechtlichen Formvor-
schriften über die Ausfertigung und Bekanntmachung der Bebauungsplansatzung sowie eine Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines 
Jahres seit Bekanntmachung der Satzung gegenüber dem Amt Dänischer Wohld unter Bezeichnung der 
verletzten Vorschrift und der Tatsache, die die Verletzung ergibt, geltend gemacht worden ist. 
 
Gettorf, den 02.02.2024 
 
Amt Dänischer Wohld 
- Der Amtsdirektor - 
Im Auftrage 
 
Bluhm 

 
 
 
  

http://www.amt-daenischer-wohld.de/
http://www.amt-daenischer-wohld.de/
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Lageplan des Geltungsbereichs der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 56 
 - Parkschule - der Gemeinde Gettorf 
 

 
Übersichtsplan - unmaßstäblich 
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Bekanntmachung des Beschlusses 
  der vorhabenbezogenen 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 52  

– Friedrichsorter Straße und Kreuzungsbereich –   
der Gemeinde Gettorf 

 

Die Gemeindevertretung Gettorf hat in ihrer Sitzung am 06.12.2023 die vorhabenbezogene 2. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 52 – Friedrichsorter Straße und Kreuzungsbereich – der Gemeinde Gettorf für 
das Gebiet 
 
Plangebiet nordwestlich der Friedrichsorter Straße, östlich der Eckernförder Chaussee, (Grundstücke 
Eckernförder Chaussee 2+4 und Friedrichsorter Straße 1),   
 
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), als Satzung beschlossen.  

 
Das Gebiet ist in dem anliegenden Lageplan schwarz umgrenzt. 
 
Dies wird hiermit bekannt gemacht.  
 
Die vorhabenbezogene 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 52 – Friedrichsorter Straße und Kreu-
zungsbereich – tritt nach der Bekanntmachung in Kraft.  
  
Alle Interessierten können den Bebauungsplan, die Begründung sowie die in den textlichen Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes genannten DIN-Vorschriften dazu von diesem Tage an in der Amtsverwal-
tung Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf, Bauamt, Zimmer 10 EG, während der Öff-
nungszeiten für den Publikumsverkehr einsehen und über den Inhalt Auskunft erhalten. Zusätzlich wer-
den der Bebauungsplan und die Begründung ins Internet unter der Adresse www.amt-daenischer-
wohld.de eingestellt und auch über den Digitalen Atlas Nord des Landes Schleswig-Holstein zugänglich 
gemacht. 
  
Beachtliche Verletzungen der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 Baugesetzbuch (BauGB) bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, sowie der in § 214 Abs. 2 BauGB bezeichneten Vorschriften werden 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber 
dem Amt Dänischer Wohld geltend gemacht worden sind. Dasselbe gilt für die nach § 214 Abs. 3 Satz 2 
BauGB beachtlichen Mängel des Abwägungsvorgangs. Dabei ist der Sachverhalt, der die Verletzung 
oder den Mangel begründen soll, darzulegen (§ 215 Abs. 1 BauGB).  
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße Geltendma-
chung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe durch diesen Bebauungsplan in eine bisher zuläs-
sige Nutzung und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 
 
Unbeachtlich ist ferner eine Verletzung der in § 4 Abs. 3 GO bezeichneten landesrechtlichen Formvor-
schriften über die Ausfertigung und Bekanntmachung der Bebauungsplansatzung sowie eine Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines 
Jahres seit Bekanntmachung der Satzung gegenüber dem Amt Dänischer Wohld unter Bezeichnung der 
verletzten Vorschrift und der Tatsache, die die Verletzung ergibt, geltend gemacht worden ist. 
 
Gettorf, den 02.02.2024 
 
Amt Dänischer Wohld 
- Der Amtsdirektor - 
Im Auftrage 
 
Bluhm 
 
 
  

http://www.amt-daenischer-wohld.de/
http://www.amt-daenischer-wohld.de/
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Lageplan des Geltungsbereichs der vorhabenbezogenen 2. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 52 - Friedrichsorter Straße und Kreuzungsbereich - der Gemeinde Gettorf 
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Bekanntmachung des Beschlusses 
  des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 7 – Solarpark Hasenmoor –  

der Gemeinde Neuwittenbek 
 

Die Gemeindevertretung Neuwittenbek hat in ihrer Sitzung am 14.12.2023 den vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan Nr. 7 – Solarpark Hasenmoor – der Gemeinde Neuwittenbek für das Gebiet 
 
Plangebiet nördlich der Ortslage Neuwittenbek, zwischen den Bahnlinien Kiel-Hassee – Flensburg und 
Neuwittenbek – Kiel-Schusterkrug, der Gemeindegrenze zu Tüttendorf und der Bahnhofstraße,   
 
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), als Satzung beschlossen.  

 
Das Gebiet ist in dem anliegenden Lageplan schwarz umgrenzt. 
 
Dies wird hiermit bekannt gemacht.  
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 7 – Solarpark Hasenmoor – tritt nach der Bekanntmachung 
in Kraft.  
  
Alle Interessierten können den Bebauungsplan, die Begründung, die zusammenfassende Erklärung so-
wie die in den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes genannten DIN-Vorschriften dazu von 
diesem Tage an in der Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf, Bauamt, 
Zimmer 10 EG, während der Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr einsehen und über den Inhalt 
Auskunft erhalten. Zusätzlich werden der Bebauungsplan und die Begründung ins Internet unter der Ad-
resse www.amt-daenischer-wohld.de eingestellt und auch über den Digitalen Atlas Nord des Landes 
Schleswig-Holstein zugänglich gemacht. 
  
Beachtliche Verletzungen der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 Baugesetzbuch (BauGB) bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, sowie der in § 214 Abs. 2 BauGB bezeichneten Vorschriften werden 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber 
dem Amt Dänischer Wohld geltend gemacht worden sind. Dasselbe gilt für die nach § 214 Abs. 3 Satz 2 
BauGB beachtlichen Mängel des Abwägungsvorgangs. Dabei ist der Sachverhalt, der die Verletzung 
oder den Mangel begründen soll, darzulegen (§ 215 Abs. 1 BauGB).  
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße Geltendma-
chung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe durch diesen Bebauungsplan in eine bisher zuläs-
sige Nutzung und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 
 
Unbeachtlich ist ferner eine Verletzung der in § 4 Abs. 3 GO bezeichneten landesrechtlichen Formvor-
schriften über die Ausfertigung und Bekanntmachung der Bebauungsplansatzung sowie eine Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines 
Jahres seit Bekanntmachung der Satzung gegenüber dem Amt Dänischer Wohld unter Bezeichnung der 
verletzten Vorschrift und der Tatsache, die die Verletzung ergibt, geltend gemacht worden ist. 
 
 
Gettorf, den 31.01.2024 
Amt Dänischer Wohld 
- Der Amtsdirektor - 
Im Auftrage 
 
Bluhm 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.amt-daenischer-wohld.de/
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Anlage zur Bekanntmachung: 
Übersichtsplan mit Lage des Geltungsbereiches des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 7 „Solar-
park Hasenmoor“ der Gemeinde Neuwittenbek 
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Haushaltssatzung des Schulverbandes Osdorf/Felm/Noer 
für das Haushaltsjahr 2024 

 
 
Aufgrund der §§ 56 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes vom 24.01.2007 i.V.m. den §§ 5 und 14 des Gesetzes über 
kommunale Zusammenarbeit vom 28.02.2003 und dem § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss die Schulverbandsver-
sammlung vom 16.01.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird 
 
1. im Ergebnisplan mit   

 einem Gesamtbetrag der Erträge auf 964.400 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 819.000 EUR 

 einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von 145.400 EUR 

    

2. im Finanzplan mit   

 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auf 

876.600 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auf 

701.900 EUR 

    

 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investi-
tionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

5.900 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Inves-
titionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

53.600 EUR 

    
festgesetzt. 
 

§ 2 
 

 
Es werden festgesetzt: 
 
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Inves-

titionsförderungsmaßnahmen auf 
0 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR 

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stel-
len auf 

3,68 Stellen. 

 
§ 3 

 
Die Schulverbandsumlage beträgt 563.700 Euro und wird wie folgt festgesetzt:  
 
1. Gemeinde Osdorf  396.682,74 Euro 

2. Gemeinde Felm  65.117,11 Euro 

3. Gemeinde Noer  101.900,15 Euro  

    

 
 
Gettorf, den 19.01.2024       gez. P. Hammerich  

 
Siegel 
 

 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. Jedermann 
kann während der Dienststunden in der Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf, Zim-
mer 1, II. OG, Einsicht in die Haushaltssatzung und die Anlagen nehmen.    
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Ausschreibung zum Verkauf eines Baugrundstückes im  
Bebauungsplangebiet Nr. 75 – Ringweg II – der Gemeinde Gettorf 

 

 
 Die Gemeinde Gettorf bietet im Bebauungsplangebiet Nr. 75 – Ringweg II – das Grundstück Triangel 39 
nach den Vorgaben der Vergaberichtlinie der Gemeinde Gettorf öffentlich zum Verkauf an. 
 

 
 
 Das Grundstück Triangel 39 ist 535 qm groß, wobei zum Grundstück noch ¼ Miteigentumsanteil an der 
Zufahrtsstraße zum Grundstück gehört. Der Kaufpreis für das Grundstück beträgt 130.300,- €. Bei dem 
Kaufpreis handelt es sich um einen Festpreis für das erschlossene Baugrundstück. Die Bebauungsmög-
lichkeiten richten sich nach dem Bebauungsplan Nr. 75 der Gemeinde Gettorf. 
 

 
Wer kann eine Bewerbung abgeben?  Jeder, der das Grundstück erwerben und 

das Grundstück mit einem Wohnhaus 
zur Eigennutzung bebauen möchte. Es 
ist pro gemeinsam geführten Haushalt 
nur eine Bewerbung zulässig.  
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Wann bewerbe ich mich?  Ab sofort bis spätestens 01.03.2024, später 
eingehende Bewerbungen werden nicht be-
rücksichtigt.  

Wie bewerbe ich mich?  Abgabe einer schriftlichen Bewerbung per E-Mail 
oder Brief.  

Wo bewerbe ich mich?  Per E-Mail unter  
finanzabteilung@amtdw.landsh.de  
oder  
schwauna@amtdw.landsh.de  
oder per Briefpost  
Amt Dänischer Wohld  
c/o Gemeinde Gettorf  
Postfach 1232  
24212 Gettorf  

 
Sollte nach Ablauf der Bewerbungsfrist mehr als eine Bewerbung für das Grundstück vorliegen, wird das 
Grundstück unter den Bewerbern verlost. Dem Bewerber den das Losglück ereilt hat, wird anschließend 
das Grundstück zum Kauf angeboten. Innerhalb einer Frist von 6 Wochen hat der Bewerber dann ver-
bindlich zu erklären, ob er das Grundstück kaufen möchte oder nicht. Bei Bedarf kann diese Frist einma-
lig um bis zu 3 Wochen verlängert werden. Sofern innerhalb dieser Frist kein Kaufvertrag zustande 
kommt oder keine verbindliche Kaufzusage vorliegt, wird das Grundstück dem Bewerber angeboten, 
dessen Los an zweiter Stelle gezogen wurde.  
 
Was gibt es sonst noch zu beachten:  
 

 Die Käufer verpflichten sich, mit der Bebauung des Baugrundstückes gem. den Festsetzungen des 
jeweiligen Bebauungsplanes innerhalb von 2 Jahren nach Übergabe des Grundstückes zu beginnen 
und innerhalb eines weiteren Jahres bezugsfertig herzustellen.  
 

 Nach Bezugsfertigkeit des Wohngebäudes muss dieses mindestens 2 Jahre durch den Käufer selbst 
bewohnt werden, sofern nicht eine Ausnahme nach Ziffer 7 der Vergaberichtlinie erteilt worden ist. 
  

 Ein Weiterverkauf eines unbebauten Grundstückes darf nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung 
der Gemeinde erfolgen. Der Gemeinde steht im Falle eines möglichen Weiterverkaufes ein Rück-
kaufsrecht zu den ursprünglichen Bedingungen zu, dass die Gemeinde annehmen kann aber nicht 
muss. Der Rückkaufpreis entspricht dann dem jeweiligen Verkaufspreis ohne Verzinsung. Die Kos-
ten des Rückkaufs hat der jeweilige Verkäufer zu tragen, das heißt, der jetzige Käufer des Grundstü-
ckes.  
 

 Mit der Abgabe einer Bewerbung für ein Baugrundstück wird die Vergaberichtlinie der Gemeinde 
Gettorf anerkannt.  

 
Für Fragen steht Ihnen Herr Schwauna unter Rufnummer 04346/91-272 zur Verfügung.  
 
Ein Lageplan und der Bebauungsplan stehen Ihnen auf der Homepage des Amtes Dänischer Wohld zur 
Verfügung.  
 
Gettorf, im Januar 2024  
 
Gemeinde Gettorf  
Der Bürgermeister 
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Europawahl am 09.06.2024 

 

Informationen über die melderechtlichen Widerspruchsmöglichkeiten 

 

Die Meldebehörde ist gemäß des Bundesmeldegesetzes (BMG) berechtigt, folgende Datenübermittlungen aus 

dem Melderegister vorzunehmen: 

 

1. Datenübermittlungen an das Bundesamt für Personalmanagement der Bundeswehr 

 

Diese Übermittlungssperre ist nur maßgeblich für Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die das 18. 

Lebensjahr noch nicht vollendet haben.  

 

Nach § 58 b des Soldatengesetzes können sich Frauen und Männer, die Deutsche im Sinne des Grundgeset-

zes sind, verpflichten, freiwilligen Wehrdienst zu leisten, sofern sie hierfür tauglich sind. Zum Zweck der Über-

sendung von Informationsmaterial übermitteln die Meldebehörden dem Bundesamt für das Personalmanage-

ment der Bundeswehr aufgrund § 58 c Abs. 1 des Soldatengesetzes i. V. m. § 36. Abs. 2 Satz 1 BMG jährlich 

bis zum 31. März den Familiennamen, Vornamen und die gegenwärtige Anschrift zu Personen mit deutscher 

Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig werden. Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht 

übermittelt. 

 

2. Datenübermittlung an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften 

 

Haben Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft Familienangehörige, die nicht derselben 

oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören, darf die Meldebehörde gemäß § 42 Abs. 2 

BMG von diesen Familienangehörigen den Vor- und Familiennamen, Geburtsdatum und -ort, Geschlecht, Zu-

gehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionszugehörigkeit, derzeitige Anschriften, Auskunftssperren 

nach § 51 BMG sowie Sterbedatum übermitteln.  

 

Der Widerspruch gegen die Datenübermittlung verhindert nicht die Übermittlung von Daten für Zwecke des 

Steuererhebungsrechts an die jeweilige öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft. Diese Zweckbindung wird 

dem Empfänger bei der Datenübermittlung mitgeteilt.  

 

3. Datenübermittlung an Parteien, Wählergruppen u.a. bei Wahlen und Abstimmungen 

 

Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Abs. 5 BMG i. V. m. § 50 Abs. 1 BMG Parteien, Wählergruppen und an-
deren Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und 

 
 
 
 
 
  



Nr. 03/2024                                                                                                                                              Seite 37 

 

 

 

Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehen-

den Monaten Auskunft aus dem Melderegister über die in § 44 Abs. 1 Satz 1 BMG bezeichneten Daten von 

Gruppen von Wahlberechtigten erteilen, soweit für deren Zusammensetzung das Lebensalter bestimmend ist. 

Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mitgeteilt werden. Die Person oder Stelle, die Da-

ten übermittelt werden, darf diese nur für die Werbung bei einer Wahl oder Abstimmung verwenden und hat 

sie spätestens einen Monat nach der Wahl oder Abstimmung zu löschen oder zu vernichten. Bei einem Wider-

spruch werden die Daten nicht übermittelt.  

 

4. Datenübermittlung aus Anlass von Alters- oder Ehejubiläen an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk 

 

Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft aus dem Melderegister über Alters- oder Ehejubi-

läen von Einwohnern, darf die Meldebehörde nach § 50 Abs. 5 BMG i. V. m. § 50 Abs. 2 BMG Auskunft über 

den Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad, Anschrift sowie Datum und Art des Jubiläums erteilen.  

 

Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder fol-

gende Geburtstag; Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Ehejubiläum. Bei einem Widerspruch werden 

die Daten nicht übermittelt.  

 

5. Datenübermittlung an Adressbuchverlage 

 

Die Meldebehörde darf gemäß§ 50 Abs. 5 BMG i. V. m. § 50 Abs. 3 BMG Adressbuchverlagen zu allen Ein-

wohnern, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, Auskunft erteilt werden über deren Familienname, Vorna-

men, Doktorgrad und derzeitige Anschriften. 

 

Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adressbüchern (Adressenverzeichnisse in Buch-

form) verwendet werden. Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt.  

 

Sie haben das Recht, gegen jede einzelne Art der genannten Datenübermittlungen zu widersprechen. 

 

Wenn Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen möchten, reichen Sie bitte den unterschriebenen An-

trag im Bürgerbüro des Amtes Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf, ein.  

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Reincke (Tel. 04346/91-233) oder an Frau Rösemann (Tel. 

04346/91-232).  

 

Gettorf, 06.05.2021 

 

Amt Dänischer Wohld 

Der Amtsdirektor 

Bürgerbüro 
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Amt Dänischer Wohld 

Bürgerbüro 

Karl-Kolbe-Platz 1 

24214 Gettorf 

 

 

Antrag auf Einrichtung einer Übermittlungssperre  

 

 

Familienname:  
Vorname(n):  
Geburtsdatum:  
Anschrift:  

 

Ich beantrage die Eintragung einer Übermittlungssperre und lege wie folgt Widerspruch ein: 

 

☐ Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das Bundesamt für das Personalmanagement der Bun-

deswehr (§ 58 c Abs. 1 Soldatengesetz i. V. m. § 36 Abs. 2 Satz 1 BMG) 

 

☐ Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften (§ 42 Abs. 2 

und 3 BMG) 

 

☐ Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien, Wählergruppen u. a. bei Wahlen und Abstim-

mungen (§ 50 Abs. 1 und 5 BMG) 

 

☐ Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass von Alters- oder Ehejubiläen an Mandatsträger, 

Presse oder Rundfunk (§ 50 Abs. 2 und 5 BMG) 

 

☐ Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage (§ 50 Abs. 3 und 5 BMG) 

 

Datum und Unterschrift *) 

 
 

 

*) -  Der Antrag ist von jedem Antragsteller (ab vollendetem 16. Lebensjahr) zu unterschreiben 

-  Anträge für minderjährige Kinder sind von beiden Erziehungsberechtigten zu unterschreiben 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 

Beteiligung der Öffentlichkeit im Rahmen einer öffentlichen Auslegung zur  
Lärmaktionsplanung im Bereich der Gemeinden Felm, Gettorf, Neudorf-Bornstein, Neu-
wittenbek, Osdorf und Tüttendorf, hier: Teilbereich der Trasse der B 76 (Streckenberei-

che mit einem Verkehrsaufkommen von  3 Mio. Fahrzeugen pro Jahr/Umsetzung der 4. 
Stufe der Umgebungslärmrichtlinie in Schleswig-Holstein) 
 
Gemäß den Vorgaben der EU-Umgebungslärmrichtlinie 2002/49/EG und deren Umsetzung ge-
mäß § 47 d des Bundesimmissionsschutzgesetzes ist in den o.a. Gemeinden ein Lärmaktions-
plan aufgestellt worden, mit dem eine Bewertung der Lärmsituation erfolgt ist und ggf. Lärmprob-
leme und Lärmauswirkungen geregelt wurden.  
 
Die Lärmaktionspläne der 1. Stufe aus dem Jahre 2009 (Verkehrsaufkommen von > 6 Mio. Fahr-
zeuge pro Jahr) für die Gemeinden Felm, Gettorf, Neuwittenbek, Osdorf und Tüttendorf) wurden 
daher auf Grundlage der strategischen Lärmkartierung 2012 einer Überprüfung unterzogen und 
Lärmaktionspläne wurden im Rahmen einer Fortschreibung aktualisiert. Für den Bereich der Ge-
meinde Neudorf-Bornstein wurde erstmalig 2015 ein Lärmaktionsplan aufgestellt. 
 

Im Jahre 2022 ist wiederum eine Lärmkartierung für die Gemeinden Felm, Gettorf, Neudorf-Born-
stein, Neuwittenbek, Osdorf und Tüttendorf erfolgt.  
Nach Prüfung wird eine Aktualisierung der Daten im Sinne einer Fortschreibung der Aktionspla-
nung für ausreichend erachtet.  
 
Die Ergebnisse der Überprüfung und die Entwürfe der Aktualisierung im Sinne einer Fortschrei-
bung der Aktionsplanung auf Grundlage der strategischen Lärmkartierung 2022 sollen Rahmen 
einer öffentlichen Auslegung der Öffentlichkeit vorgestellt werden.   
 

Allen Interessierten wird die Möglichkeit gegeben, sich über die Vermerke zur vereinfachten Über-
prüfung der Lärmaktionspläne, die Entwürfe zur Fortschreibung der Lärmaktionspläne und der 
Strategischen Lärmkarten 2022 für die o.a. Gemeinden im Rahmen einer öffentlichen Auslegung 
in der Zeit vom  
 

18.01.2024 bis zum 19.02.2024 
 

in der Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf, Bauamt, Zimmer 6 
im EG, während der Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr (werktags, Montag bis Freitag von 
8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und Donnerstag von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr) zu informieren und Gelegen-
heit zur Äußerung und Erörterung zu erhalten.  
Während der Auslegungsfrist können alle an der Planung Interessierten die Unterlagen einsehen 
sowie Stellungnahmen hierzu schriftlich oder während der Öffnungszeiten für den Publikumsver-
kehr zur Niederschrift abgeben.  
 
Die Strategischen Lärmkarten 2022 stehen auch auf der Seite www.laerm.schleswig-holstein.de 
zur Einsichtnahme zur Verfügung. 
 

Gettorf, den 03.01.2024 
 

Amt Dänischer Wohld 
- Der Amtsdirektor -  
Im Auftrage 
 
Münster 
  

http://www.laerm.schleswig-holstein.de/
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Amtliche Bekanntmachungen 
 

Personalausweise und Pässe 

Die Personalausweise, die bis zum  19.01.2024 beantragt wurden, liegen vor. 
 
Die Reisepässe, die bis zum 12.01.2024 beantragt wurden, liegen vor. 
 

Gettorf, 06.02.2024 
 

Amt Dänischer Wohld 
Der Amtsdirektor 
 

Fundsachen  

Im Bürgerbüro des Amtes Dänischer Wohld wurden folgende Fundsachen abgegeben: 
 

1 Geldbörse 
1 Fahrrad 

 
Gettorf, 06.02.2024 
 

Amt Dänischer Wohld 
Der Amtsdirektor 
 
 

Mitteilungen der Verwaltung 
 

Rentenberatung in Gettorf 
 

Frau Schlewitz bietet für alle Bürgerinnen und Bürger aus dem Amtsbereich Dänischer Wohld eine Ren-

tenberatung an. Sie führt nicht nur eine Rentenberatung durch, sondern bei Bedarf nimmt sie auch die 

entsprechenden Anträge mit den Versicherten auf. Kosten entstehen den Versicherten hierfür nicht.  

 

Bei Beratungswünschen kontaktieren Sie bitte Frau Schlewitz unter folgender Telefonnummer:  

04346 - 600240  
 

Bitte halten Sie Ihre Rentenversicherungsnummer bereit. 

Bei der Anmeldung wird auch geklärt, welche Versicherungsunterlagen Sie für das Beratungsgespräch 

benötigen.  

Gettorf, 06.02.2024 
 

Amt Dänischer Wohld 

-Der Amtsdirektor- 

 
 

 

Schiedsleute des Amtes Dänischer Wohld und der Gemeinde Gettorf 
 

Amt Dänischer Wohld: Siegfried Mevs  Telefon: 0 43 46 / 41 21 07   
Gemeinde Gettorf: Werner Helms-Rick  Telefon: 0 43 46 / 66 43 
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Wichtige Information für Familien mit Kindern 

Der Kinderreisepass ist ein Auslaufmodell und ist abgeschafft 

Zum 1. Januar 2024 ist ein neues Gesetz in Kraft getreten: Der Kinderreisepass wird abgeschafft. Das bedeutet, 
dass keine Kinderreisepässe mehr erstellt oder verlängert werden. Bereits ausgestellte Kinderreisepässe behalten 
bis zum Ablaufdatum ihre Gültigkeit und können weiterverwendet werden. Für die neuen Reisepässe muss mit ei-
ner Wartezeit von zwei bis Wochen gerechnet werden.  
Für Kinder gibt es den Personalausweis und/oder den Reisepass. Bis Ende letzten Jahres gab es noch den Kin-
derreisepass - der ist jetzt Geschichte. Wie gehabt können Eltern den Personalausweis und/oder den Reisepass 
für ihren Nachwuchs beantragen.  
 

Rechtzeitig vor den Ferien beantragen 
 

Da es sich um elektronische Dokumente handelt, können diese ausdrücklich nur in der Bundesdruckerei in Berlin 
erstellt werden. „Daraus ergibt sich eine Wartezeit von zwei bis vier Wochen“, erklärt eine Mitarbeiterin des Amtes 
Dänischer Wohld mit Hinblick auf die bevorstehenden Osterferien, „wir bitten die Familien, sich rechtzeitig über die 
notwendigen Ausweisdokumente zu informieren und diese rechtzeitig zu beantragen.“ 
Für jede Person, egal welchen Alters, kann ein Personalausweis und/oder ein Reisepass beantragt werden. Die 
Dokumentenart ist abhängig von den Anforderungen des Reiselandes. Entsprechende Auskünfte erteilt das Aus-
wärtige Amt. 
 

Das ist für die Beantragung der Reisedokumente notwendig 
 

Reisepass und Personalausweis für das Kind werden gemeinsam mit dem Nachwuchs im Bürgerbüro im Amt Däni-
scher Wohld beantragt. Mitzubringen sind die Geburtsurkunde oder ein bereits ausgestelltes Ausweisdokument 
des Kindes (Personalausweis oder Kinderreisepass) sowie ein aktuelles biometrisches Lichtbild des Kindes. 
 

Vollmacht beider Elternteile mit der Einverständniserklärung notwendig 
 

Sollte das Kind von einem Elternteil oder Erziehungsberechtigten begleitet werden, ist die Vorlage einer Vollmacht 
unbedingt erforderlich, in dem beide Elternteile ihr Einverständnis für die Beantragung des Ausweisdokumentes 
geben. 
 

Reisedokumente für Kinder sind sechs Jahre gültig 
 

Personalausweis und Reisepass für Kinder sind sechs Jahre gültig. Die bisherigen Kinderreisepässe waren nur 
zwölf Monate gültig, mussten also jedes Jahr neu beantragt bzw. verlängert werden. Das Bundesministerium für 
Inneres und Heimat weist darauf hin, dass eine Identifizierung des Kindes mit seinem biometrischen Foto unbe-
dingt gegeben sein muss. Denn gerade bei Säuglingen und Kleinstkindern ändern sich die Gesichtsbilder schnell. 
Ist eine Identifizierung mit dem Ausweisbild nicht mehr möglich, werden der Reisepass und der Personalausweis 
ungültig und müssen neu beantragt werden. 
 

Hier gibt es nähere Informationen: 
 

Detaillierte Informationen sind auf der Homepage des Bundesministeriums für Inneres und Heimat erhältlich: 
 

 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/moderne-verwaltung/reisepass/reisepass-

liste.html#f16125490 

 
      Auslaufmodell: Den Kinderreisepass gibt es nicht mehr. 
      Foto: Karkossa-Schwarz/Amt Dänischer Wohld 

 

Öffnungszeiten Bürgerbüro Amt Dänischer Wohld: Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag: 8 bis 12 Uhr, Don-

nerstag durchgehend von 8 bis 17 Uhr (mit Terminvereinbarung bis 18 Uhr) 

  

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/moderne-verwaltung/reisepass/reisepass-liste.html#f16125490
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/moderne-verwaltung/reisepass/reisepass-liste.html#f16125490
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Bürgermeistersprechstunde 
 
 

Gemeinde Bürgermeister/in  

Felm 
Hermann-Josef 

Thoben 
Sprechstunde nach Vereinbarung unter  0177 – 4576978  
oder buergermeister@gemeinde-felm.de 

Gettorf Marco Koch 
Sprechstunde nach Vereinbarung unter  0172 – 8737494  
oder buergermeister@gettorf.de 

Lindau Jens Krabbenhöft Sprechstunde nach Vereinbarung unter  0176 – 672 593 47 

Neudorf-Bornstein Christoph Arp 
Sprechstunde nach Vereinbarung unter E-Mail:  

info@tischlerei-arp.com 

Neuwittenbek 
Bert 

Schinkel-Momsen 

Sprechstunde nach Vereinbarung unter E-Mail: 

buergermeister@neuwittenbek.de 

Osdorf Helge Kohrt Sprechstunde nach Vereinbarung unter  0 43 46 – 41 31 32 

Schinkel Sandra Möller 
Sprechstunde nach Vereinbarung unter  0151 – 14299859  

oder moeller.schinkel@gmail.com 

Tüttendorf Thomas Thee Sprechstunde nach Vereinbarung unter  0151 – 193 290 81 

 

 

 
 
   Gettorfer Anlauf-Stelle für Senioren 

 Herrenstr. 6, 24214 Gettorf 
Tel.: 04346 - 9262556 

 

Gut informiert und beraten in der Anlauf-Stelle für Senioren 
 

Die Gettorfer Anlauf-Stelle für Senioren informiert und berät die ältere Generation und ihre Angehörigen 
persönlich und vertraulich: 

 bei Fragen über Örtlichkeiten, Zuständigkeiten von Behörden, Hilfeeinrichtungen, Vereinen und Ver-

bänden 

 bei persönlichen Problemen 

 zum Wohnen im Alter 

 zu sozialrechtlichen Fragen, wie Schwerbehindertenausweis, Ermäßigungen usw. 

 bei Sozialen Hilfen, wie z. B. Haus-Notruf, Mahlzeitendienst 

 zu Freizeitangebote für Senioren 

 über neue Aufgaben im Ruhestand 

Kommen Sie vorbei und überzeugen sich selbst. 
Di und Fr von 09.00 – 12.00 Uhr sowie Do von 14.00 – 17.00 Uhr 

Britta Sellmer 
Koordinatorin ASS 
  

 

mailto:info@tischlerei-arp.com
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Die Gemeinde Gettorf sucht zur Verstärkung des Teams zum 01.06.2024 oder später eine 

Fachkraft für Abwassertechnik (m/w/d) 

unbefristet in Vollzeit (39 h).  

Die Gemeinde Gettorf mit rund 7.600 Einwohner/innen liegt mitten im Dänischen Wohld zwischen Nord-

Ostsee-Kanal, Eckernförder Bucht und Kieler Förde, in unmittelbarer Nähe der Ostseestrände.   

Im Gemeindegebiet betreiben wir eine Kläranlage von 20.000 EW, eine zentrale Schlammbehandlung 

sowie 15 RRB und 12 Pumpwerke. Die biologische Reinigungsstufe wurde 2018 komplett saniert.  

Ihr Aufgabengebiet umfasst schwerpunktmäßig: 

 Betrieb, Wartung und Instandhaltung der Kläranlage 

 Kontrolle und Steuerung der einzelnen Abwasserreinigungsprozesse 

 Unterhaltung und Überwachung des Kanalnetzes und der Pumpstationen 

 Teilnahme an der Rufbereitschaft außerhalb der normalen Arbeitszeit einschließlich Wochenen-

den und Feiertage 

Was Sie auszeichnet:  

 Abgeschlossene Ausbildung zur Fachkraft für Abwassertechnik bzw. Ver- und Entsorger/in – Fach-

richtung Abwasser  

 Quereinsteiger/innen mit abgeschlossener Ausbildung in einem handwerklichen oder industriellen 

Metall- oder Elektroberuf mit der Bereitschaft zur Weiterbildung als Fachkraft für Abwassertechnik 

sind herzlich willkommen 

 Fähigkeit selbständig, zuverlässig und verantwortungsbewusst zu arbeiten 

 Hohes Maß an Einsatzbereitschaft, Belastbarkeit, Flexibilität und Lernbereitschaft 

 Grundlegende Kenntnisse im EDV - Bereich und der Steuerungs- und Regeltechnik 

 Führerschein Klasse B  

 Bereitschaft zur Teilnahme an Rufbereitschaftsdiensten einschließlich Wochenende und Feiertage 

 Teamfähigkeit  

 Der Wohnsitz muss im näheren Einzugsbereich der Gemeinde Gettorf liegen (bis zu 30 Min. Fahr-

zeit). Bei Umzug sind wir bei der Wohnungssuche behilflich 

Wir bieten Ihnen: 

 Eine interessante, verantwortungsvolle und vielseitige Tätigkeit in einem engagierten Team  

 Eingruppierung entsprechend der persönlichen Voraussetzungen bis Entgeltgruppe 7 der Entgelt-

ordnung TVöD 

 Eine unbefristete Einstellung  

 Einen krisensicheren Arbeitsplatz 

 30 Tage Urlaub 

 Sonderzuwendung und jährliches Leistungsentgelt 

 Benefits,  z. B. Zuschuss für den Kauf eines Fahrrades, Jobticket, etc.  

 Zusätzliche Altersvorsorge (VBL) 

 Gründliche Einarbeitung 

Die Stelle ist auch für Berufseinsteiger/innen geeignet. 
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Für Auskünfte zum Arbeitsgebiet stehen Ihnen von der Kläranlage Gettorf Herr Störmer oder Herr Stubbe, 

Tel.: 04346/600790 zur Verfügung. Bei Fragen zum Arbeitsverhältnis wenden Sie sich bitte an Frau 

Schwauna von der Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Tel.: 04346/91212. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Sie haben die Möglichkeit bis 15.03.2024 Ihre Bewerbung online über unser Stellenportal https://amt-da-

enischer-wohld.ris-portal.de/ einzureichen.  

 

 

 

 

 

 

Alternativ senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an den Bürgermeister der Gemeinde Gettorf, Karl-

Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
 

Gemeinde Gettorf  

               Der Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://amt-daenischer-wohld.ris-portal.de/
https://amt-daenischer-wohld.ris-portal.de/
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Die Gemeinde Gettorf sucht eine stellvertretende Schiedsperson 
 
 
Die Gemeinde Gettorf sucht eine stellvertretende Schiedsperson. Diese ehrenamtliche Aufgabe ist ab 
sofort zu vergeben. 

Das Ehrenamt einer Schiedsperson können Bürgerinnen und Bürger aus der Gemeinde Gettorf 
wahrnehmen, die mindestens 30 und höchstens 70 Jahre alt sind und Interesse an einer solchen 
Aufgabe haben. Personen, die die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter besitzen und nicht unter 
Betreuung stehen, können diese Tätigkeit ausüben. 

Die Schiedsperson wird für fünf Jahre durch die Gemeindevertretung gewählt und kann auf Wunsch 
wiedergewählt werden. 

Die Aufgabe der Schiedsperson besteht darin, als Vorstufe zum Gerichtsverfahren kleinere Meinungs-
verschiedenheiten und Streitigkeiten – vermögens- und strafrechtlicher Art – zu schlichten und im 
Sühneverfahren einen Vergleich herbeizuführen. 

Die Aufgabenpalette der Schiedsperson ist vielfältig, wie beispielsweise Nachbarschaftsstreitigkeiten, 
Ärger mit dem Vermieter, aber auch leichte Körperverletzung, Hausfriedensbruch oder Beleidigung 
können dazu gehören. 

Die Schiedspersonen stehen in der Zusammenarbeit mit den Justizbehörden, insbesondere mit dem 
Amtsgericht. 

Wer in der Gemeinde Gettorf wohnt und Interesse an dem Aufgabengebiet hat, wird gebeten, eine 
schriftliche Kurzbewerbung an die Gemeinde Gettorf, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf zu senden. Für 
Rückfragen steht Ihnen Frau Krabbenhöft, Tel.:04346-91202, zur Verfügung. 

 
 

Amt Dänischer Wohld 
 Der Amtsdirektor  
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Die Gemeinde Gettorf sucht  
befristet ab sofort für die Kindertageseinrichtung „Am Sportplatz“ 

 

eine/n Kita-Assistenten/in (w/m/d)  
mit 30 Wochenstunden  

für die Begleitung eines Kindes im Rahmen einer Integrationsmaßnahme. 
 

Die Gemeinde Gettorf unterhält die Kindertageseinrichtungen „Am Sportplatz“ und „Parkallee“ mit der 
Außenstelle in der Fischerstraße und einer Naturgruppe. Die Kinder werden in 4 Krippengruppen, 2 
altersgemischten Gruppen, einer Integrationsgruppe, 6 Regelgruppen und einer Naturgruppe betreut. Die 
Kindertageseinrichtungen sind gruppenabhängig max. in der Zeit von 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr geöffnet. 
 
Aufgaben: 

• Betreuung und Begleitung des Kindes in seinem Kita-Alltag. 
• Regelmäßige Reflexionsgespräche mit dem Kleinteam. 
• Unterstützung bei der Durchführung von Angeboten und Projekten 
• professionelle Gestaltung der Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit den Eltern/ 

Bezugspersonen des Kindes 
 

Wir erwarten: 
• Erfahrung und/oder Fachkenntnisse im pädagogischen oder pflegerischen Bereich  
• Belastbarkeit 
• Zuverlässigkeit 
• Konflikt- und Kritikfähigkeit 
• Engagement und Empathie in der Zusammenarbeit mit den jeweiligen Akteuren 

 
Wir bieten: 

• Eingruppierung in den TVöD 
• ein professionell zusammenarbeitendes Team, bestehend aus qualifizierten Pädagogen und 

Pädagoginnen 
• regelmäßige Teamsitzungen  

 
 

Wir freuen uns über eine aussagekräftige schriftliche Bewerbung  
an das Amt Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf. 

 
Auskünfte zur Betreuung erteilt gerne Frau Eibelshäuser, Kindertagesstättenleitung unter Tel. 
04346/600730. Auskünfte zum Beschäftigungsverhältnis erteilt Frau Jacobsen, Amt Dänischer Wohld unter 
Tel. 04346/91214. 
 

Gemeinde Gettorf 
- Der Bürgermeister - 
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Die Gemeinde Lindau sucht zum 01.02.2024 oder später 
für die Kindertageseinrichtung „De Dörpsmüüs“ in Revensdorf 

 
    eine/n Sozialpädagogische/n Assistenten/in (m/w/d) 
   oder eine/n Erzieher/in (m/w/d) mit 36,5 Wochenstunden 

 
Es handelt sich um eine unbefristete Stelle 

 
 

Die Kindertageseinrichtung umfasst zwei Regelgruppen, zwei altersgemischte Gruppe und eine Krippen-
gruppe. Die Betreuung der Kinder erfolgt gruppenabhängig in der Zeit von 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr in zwei 
Häusern. 
 
Neben Ihrer pädagogischen Qualifikation erwarten wir: 

 Verantwortungsbewusstsein  

 Team- und Kommunikationsfähigkeit 

 Eigeninitiative 

 Kenntnisse und Umsetzung der Bildungsleitlinien  

 Partizipatorische Zusammenarbeit mit den Eltern  

 Flexibler Einsatz während der Öffnungszeiten 
 
Wir bieten: 

 Ein motiviertes, engagiertes und vielseitiges Team 

 Die Möglichkeit, eigenständig und kreativ pädagogische Arbeit umzusetzen 

 Teamsupervision 

 Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

 Ein respektvolles und wertschätzendes Arbeitsklima 

 Tarifgerechte Bezahlung  

 Monatlicher Tankgutschein und Mobilitätszuschuss 
 

Auskünfte erteilt Frau Zielke, Leiterin der Kindertageseinrichtung, Tel. 04346/ 6025180. 
 

Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung  
über das Stellenportal https://amt-daenischer-wohld.ris-portal.de/ 

 (siehe QR-Code) an das Amt Dänischer Wohld. 
 

 
 

Gemeinde Lindau 
- Der Bürgermeister - 

 
 
 
  

 

https://amt-daenischer-wohld.ris-portal.de/
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Die Gemeinde Neuwittenbek sucht zum 01.12.2023 oder später  
 
 

eine/n Mitarbeiter/in (m/w/d) für hauswirtschaftliche Tätigkeiten in einem geringfügigen 
Beschäftigungsverhältnis. 

 
 

Der Einsatz ist in der Kindertageseinrichtung „Lütt Wittenbeker“ täglich in der Zeit zwischen 11.30 Uhr 
und 13.30 Uhr für jeweils 1 ½ Stunden vorgesehen.  

 
Auskünfte erteilt Frau Barske, Leiterin der Kindertageseinrichtung, unter Tel. 04346/6385. 
 
 

Bitte bewerben Sie sich mit Ihrer aussagekräftige Bewerbung online über unser Stellenportal 
https://amt-daenischer-wohld.ris-portal.de/ (siehe QR-Code) 

oder schriftlich 
an das Amt Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Gemeinde Neuwittenbek 
Der Bürgermeister 

 
 
 
 
 
 
  

https://amt-daenischer-wohld.ris-portal.de/
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In der Kindertageseinrichtung „Rappelkiste“ der Gemeinde Osdorf  
ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle mit gruppenübergreifenden Tätigkeiten als 

 

Sozialpädagogische/r Assistent/in (w/m/d) 
oder  

Erzieher/in (w/m/d)  
 

(befristete Krankheitsvertretung) 
 

 in Vollzeit zu besetzen. 
  
Die Gemeinde Osdorf unterhält die Kindertageseinrichtungen in Osdorf, Zur Schule 1b, 1c und 6.  
Die Naturgruppe in Noer bildet eine Außenstelle. Die Kindertageseinrichtungen sind gruppenabhängig in der 
Zeit von 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr geöffnet. Die Kinder werden in vier Krippengruppen, zwei Regelgruppen, ei-
ner altersgemischten Gruppe und zwei Naturgruppen betreut.  
 
Wir erwarten: 

 einen qualifizierten Berufsabschluss  

 ein freundliches, aufgeschlossenes und engagiertes Arbeiten mit Eltern, Kindern und dem 
Team 

 selbstständiges, strukturiertes und eigenverantwortliches Arbeiten 

 Kommunikations-, Kritik-, Reflexions- und Teamfähigkeit 

 die Umsetzung der festgelegten Bildungs- und Erziehungsziele 

 Flexibilität innerhalb der Öffnungszeiten 
 

Wir bieten: 

 tarifgerechte Bezahlung  

 Fortbildungsmöglichkeiten und regelmäßige Supervisionen 

 ein innovatives Arbeitsfeld 

 ein freundliches und aufgeschlossenes Team 
 

Auskünfte erteilt Frau Petersen, Leiterin der Kindertageseinrichtung, unter Tel. 0173 6354191. 
 

Bitte reichen Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung online über unser Stel-
lenportal https://amt-daenischer-wohld.ris-portal.de/ (siehe QR-Code)   

 
oder schriftlich an das 

 Amt Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1 in 24214 Gettorf 
 
 

Gemeinde Osdorf 
-Der Bürgermeister- 

  

https://amt-daenischer-wohld.ris-portal.de/
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Stellenausschreibung 
 

Die Gemeinde Osdorf sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt  

eine Reinigungskraft (m/w/d) für die Kindertageseinrichtung „Rappelkiste“. 

Es handelt sich um eine befristete Krankheitsvertretung.  

 
Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 18 Stunden.  

 
Die Reinigung erfolgt im Anschluss an die Öffnungszeit der Kindertages-einrichtung. Der 
Einsatz ist vorwiegend in der „Grooten Rappelkiste“, Zur Schule 6 in Osdorf vorgesehen. 

 
Auskünfte erteilt die Leitung der Kindertageseinrichtung Frau Petersen  

unter Tel. 0173 6354191. 
 
 
 

Bitte reichen Sie Ihre Bewerbung online über unser Stellenportal https://amt-daenischer-
wohld.ris-portal.de/ (siehe QR-Code)  

 
 

 
 
 
 
 

oder schriftlich an das 
Amt Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf  

 
 
 
 

 

Gemeinde Osdorf 
-Der Bürgermeister- 

 
 
 
 
 
 
  

https://amt-daenischer-wohld.ris-portal.de/
https://amt-daenischer-wohld.ris-portal.de/
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Unterstützen auch Sie uns jetzt! 
 

Der Schulverband Gettorf und Umgegend sucht ab sofort für das offene Ganztagsangebot an der Park-
schule Gettorf eine/n 

 

Erzieher/in oder sozialpädagogische/n Assistenten/in (m/w/d) 
zugleich stellv. Leitung 

 

mit einer durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit von 21,7 h.  
 

Unser Team betreut montags bis freitags  von 7.00 Uhr bis 8.00 Uhr und von 12 Uhr bis 16.00 Uhr Schul-
kinder der Klassenstufen 1 bis 4. 

 

Ihre Aufgaben:  
 

 Aufsicht und Betreuung der Schulkinder vor und nach dem Schulunterricht 
„Spielen, malen, basteln, lesen, lachen, toben, trösten“ 

 Begleitung und Initiierung verschiedener Spielsituationen im Innen- und Außenbereich; Spielma-
terialien bereitstellen und aufräumen 

 Begleitung bei den Hausaufgaben 

 Zusammenarbeit mit dem Team 

 Mittagessenbetreuung  

 Mitarbeit im administrativen Bereich  
 

Darauf können Sie sich freuen: 
 

 das Arbeiten in einem Team, das sich gegenseitig in seiner Arbeit unterstützt, 
 die Möglichkeit, eigene Schwerpunkte und Interessen in die pädagogische Arbeit einzubringen, 
 Unbefristete Beschäftigung – Krisensicherer Arbeitsplatz 
 eine Eingruppierung bis S 4 
 die Zahlung einer monatlichen SuE-Zulage gem. Tarifabschluss in  
 30 Urlaubstage pro Jahr, 
 2 Regenerationstage pro Jahr, 
 die Möglichkeit der Umwandlung der SuE-Zulage in 2 weitere freie Tage (Umwandlungstage), 
 die Möglichkeit einer verlässlichen Urlaubsplanung, durch Schließzeiten in den Schulferien 
 Betriebliche Altersvorsorge (VBL) 
 Jährliches Leistungsentgelt 
 Jahressonderzahlung 
 Mobilitätszuschuss für den Kauf eines Fahrrades oder eines ÖPN-Tickets 
 Fortbildungsangebote  

Sie bringen mit:  

 Staatliche Anerkennung als Erzieher/in oder Sozialpädagogische/r Assistent/in 

 Freundliche und wertschätzende Arbeit mit Kindern, Eltern und dem Team 

 Verantwortungsbewusstsein und selbständiges Arbeiten 

 Kommunikationsfähigkeit 

 Belastbarkeit, Kreativität, Zuverlässigkeit  und Teamfähigkeit 

 Bereitschaft zur Fort- und Weiterbildung 

 Organisatorische und administrative Fähigkeiten 

 Sicherer Umgang mit MS Office und Outlook 

 Reflexionsfähigkeit und vertrauensvolle Zusammenarbeit  
 
 

  



Seite 52                                                                            Nr. 03/2024 

 

 

 

Sie bringen mit:  

 Staatliche Anerkennung als Erzieher/in oder Sozialpädagogische/r Assistent/in 

 Freundliche und wertschätzende Arbeit mit Kindern, Eltern und dem Team 

 Verantwortungsbewusstsein und selbständiges Arbeiten 

 Kommunikationsfähigkeit 

 Belastbarkeit, Kreativität, Zuverlässigkeit  und Teamfähigkeit 

 Bereitschaft zur Fort- und Weiterbildung 

 Organisatorische und administrative Fähigkeiten 

 Sicherer Umgang mit MS Office und Outlook 

 Reflexionsfähigkeit und vertrauensvolle Zusammenarbeit  
 
 

Sie sind noch nicht sicher? 
Dann fragen Sie unsere Leiterin des offenen Ganztagsangebotes, Frau Szafranski, Tel.: 04346/6013418. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
 
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen reichen Sie gerne online über unser Stellenportal 
https://amt-daenischer-wohld.ris-portal.de/ (siehe QR-Code) ein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schulverband Gettorf und Umgegend 
Der Schulverbandsvorsteher 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://amt-daenischer-wohld.ris-portal.de/
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Gemeinde Gettorf 24214 Gettorf, 23.01.24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einladung zum 2. Runden Tisch Gettorfer Ortskern 

am 14. Februar 2024 um 19 Uhr 

im Amt Dänischer Wohld (Sitzungsraum, III. OG), Karl-Kolbe-Platz 1 in Gettorf 

 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
Die Gemeinde Gettorf hatte Anfang September beschlossen, einen Runden Tisch Gettorfer Ortskern 
einzurichten, um mit den relevanten Akteuren in einen regelmäßigen Austausch über die Weiterent-
wicklung des Gettorfer Ortskernes einzutreten. 

 
Bei unserem ersten Runden Tisch im November hatten wir gemeinsam erste Ideen für die Weiterent-
wicklung des Gettorfer Ortskerns entwickelt. Diese wollen wir nun mit Ihnen gemeinsam vertiefen. 

 

Hiermit möchten wir Sie deshalb ganz herzlich zum ersten Runden Tisch „Gettorfer Ortskern“ einladen. 
 
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen: 

 

1. Begrüßung 
2. Konkretisierung der Maßnahmenideen aus dem ersten Treffen im November 
3. Verschiedenes / weitere Ideen. 

 
Bitte geben Sie Frau Münzberg-Niemann (muenzberg-niemann@gemeinde-gettorf.de) eine kurze 
Rückmeldung, ob Sie teilnehmen werden – vielen Dank! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Marco Koch Thorsten Wilke 
Bürgermeister Vorsitzender d. Ausschusses f. 

Wirtschaft & Energiewende 
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Pressemitteilung 

 

Verlässliche Ansprechpartnerin zur Rente 
Ingrid Schlewitz als ehrenamtliche Versichertenberaterin der Deutschen Rentenversiche-

rung Bund für den Landkreis Rendsburg-Eckernförde wiedergewählt 

 

 

Gettorf, 20. Dezember 2023 

 

Ingrid Schlewitz ist bereits seit vielen Jahren als ehrenamtliche Versichertenberaterin für die Deut-

sche Rentenversicherung Bund tätig. Sie kümmert sich im Landkreis Rendsburg-Eckernförde um 

die Anliegen der Versicherten, nimmt Anträge auf und beantwortet Fragen rund um das Thema 

Rente. Sie sorgt damit für eine ortsnahe und persönliche Verbindung der Rentenversicherung zu 

ihren Versicherten. Ingrid Schlewitz wurde von der Vertreterversammlung der Deutschen Ren-

tenversicherung Bund für weitere sechs Jahre als Versichertenberaterin gewählt. Die Vertreter-

versammlung ist das Parlament der Rentenversicherung. Ihr wurde bei der diesjährigen Sozial-

wahl von den Versicherten ein neues Mandat erteilt. Zur Wahl als Versichertenberaterin aufge-

stellt wurde Ingrid Schlewitz durch die BfA DRV-Gemeinschaft. 

 

„Es macht mir großen Spaß, die Menschen in meiner Umgebung bei Fragen zum Thema Rente 

weiter beraten und unterstützen zu dürfen. Mir ist wichtig, dass mich niemand mit dem Gefühl 

verlässt, etwas nicht verstanden zu haben“, so Ingrid Schlewitz. 

 

Bundesweit engagieren sich rund 2.600 Ehrenamtliche als Versichertenberaterinnen und –bera-

ter der Deutschen Rentenversicherung Bund. Sie nehmen jährlich über 200.000 Rentenanträge 

sowie Anträge auf Klärung des persönlichen Versicherungskontos auf. In über einer Millionen 

Beratungen pro Jahr informieren sie über die Voraussetzungen der verschiedenen Rentenarten 

und die Möglichkeiten zum persönlichen Rentenbeginn sowie zu vielen anderen Gelegenheiten 

der gesetzlichen Rentenversicherung. Diese Serviceleistungen sind für die Versicherten, Rent-

nerinnen und Rentner kostenfrei. Die Versichertenberaterinnen und Versichertenberater arbeiten 

ehrenamtlich. 
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Liebe Teilnehmende und Interessierte, 
es starten noch viele Kurse, aktuelle Informationen zu den Kursen in Dänischenhagen, 
Schwedeneck und Gettorf finden Sie im Internet auf der Seite 

www.vhs-sh.net/vhs-dw 
hier können Sie sich auch gleich online anmelden! 

Auch ein späterer Kurseinstieg ist möglich, wenn noch Plätze frei sind! 
Anmeldungen sind auch weiterhin per E-Mail oder telefonisch möglich. Das 
Kursprogramm wird ständig erweitert und aktualisiert, also schauen Sie öfter 
mal hinein! 

Sie erreichen die Geschäftsstelle zu folgenden Zeiten: 

Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag 8.30 bis 12 Uhr, Donnerstag 15 bis 18 Uhr 

Telefon: 04346 / 60 29 25 (Bitte nutzen Sie auch den AB) / E-Mail: info@vhs-dw.de 

Herzliche Grüße von Ihrer Volkshochschulleitung Bodil Busch 

Die Tabelle zeigt nur die Veranstaltungen und Kurse, in denen noch Plätze 
frei sind. Auch ein späterer Kurseinstieg ist möglich! 

Ort Tag Beginn Ende Titel Kursleitung 

Gettorf Montag 09:00 10:30 Englisch (A2) R. Wiegemann 

D'hagen Montag 09:30 10:30 Sanftes Yoga S. Strohfeldt 

Gettorf Montag 10:00 11:30 Tanzkreis am Montagvormittag P. Nagel 

Gettorf Montag 10:30 12:00 English Conversation (B1) R. Wiegemann 

Gettorf Montag 16:00 17:00 Line Dance für Fortgeschrittene H. Meyer 

D'hagen Montag 17:00 18:15 Rückhalt (Krankenkassenkurs) E. van Treeck 

D'hagen Montag 18:30 19:45 Rückhalt (Krankenkassenkurs) E. van Treeck 

Gettorf Montag 18:00 19:30 Bauchtanz für Fortgeschrittene Roswita Segler 

S'dorf Montag 19:30 20:30 Functional Workout A. Kretzschmar 

Gettorf Dienstag 09:15 10:15 Pilates mit Faszientraining A. Kretzschmar 

Gettorf Dienstag 10:20 11:20 Pilates mit Faszientraining A. Kretzschmar 

  

http://www.vhs-sh.net/vhs-dw
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Gettorf Dienstag 18:00 19:30 Vitalität und Wohlbefinden mit Feldenkrais C. Srugies 

Gettorf Mittwoch 09:00 10:00 Sanfte Wirbelsäulengymnastik A. Kretzschmar 

Gettorf Mittwoch 09:15 10:00 Musikwichtel (1½ bis ca. 3 Jahre) J. Peters 

D'hagen Mittwoch 16:30 17:30 Ganzkörpertraining M. Diels 

D'hagen Mittwoch 17:00 18:15 Hatha Yoga (Krankenkassenkurs) S.-L. Otto 

Gettorf Mittwoch 17:15 18:15 Zumba® Fitness für Starter B. Salomon 

Online! Mittwoch 18.00 19.30 Schwedisch mit Vorkenntnissen C. Hesse 

D`hagen Mittwoch 18:15 19:15 Einfach bewegt S. Sontag 

Gettorf Mittwoch 18:30 19:45 Qi Gong G. Warmke 

Gettorf Donnerstag 09:00 10:30 Keep your English fit, just for fun! B2 R. Wiegemann 

Gettorf Donnerstag 16:20 17:20 Wirbelsäulengymnastik C. Jöhnk 

Gettorf Donnerstag 17:00 18:15 Hatha Yoga mit Momo Momo 

Gettorf Donnerstag 17:25 18:25 Wirbelsäulengymnastik C. Jöhnk 

Gettorf Donnerstag 18:00 19:15 Dänisch mit Vorkenntnissen (A1) J. Zimmerling 

Gettorf Donnerstag 18:30 19:30 Wirbelsäulengymnastik C. Jöhnk 

Gettorf Freitag 09:15 11:15 Französisch für Fortgeschrittene (B1) A. Take 

D'hagen Freitag 10:00 11:00 Sanfte Gymnastik A. Kretzschmar 

Gettorf Freitag 17:30 18:45 Spanisch mit Vorkenntnissen (A1) V. Argüello-Johnen 

S'dorf Sonntag 17:00 18:15 Zumba® Fitness mit Circl Mobility® B. Salomon 

 

Noch startende Kurse und Veranstaltungen: 
 

Ort Start Tag 
Begin
n 

Ende Titel Kursleitung 

Gettorf 09.02. Freitag 19:00 20:30 Vortrag: Alter Hund - na und? M. Eichstedt 

Gettorf 09.02. Freitag 15:30 16:45 
 Yoga für Rücken, Schulter & Nacken (7 
Termine) 

P. Philippou 

Gettorf 24.02. Samstag 14:00 18:00 Offener Nähtreff  

Gettorf 
24.02. 
02.03. 

Samstag 14:00 16:30 
Workshop: Alte deutsche Handschriften 
entziffern und verstehen 

E. Graf 

Gettorf o. 
S'dorf 

24.02. Samstag 17:00 20:00 Essen & Trinken: Rosenkohl! 
A. 
Weidtkamp 

Gettorf 01.03. Freitag 18:00 21:00 
Schnittkonstruktion für Fortgeschrittene: 
Rock & Hose 

N. Afrossin 

Gettorf 09.03. Samstag 15:00 17:30 Workshop: Obstbaumschnitt V. Dittmann 

D’Nienhof 15.03. Freitag 16:30 19:30 
Nachhaltigkeits-Workshop: Aus Alt mach Neu 
(kostenlos!) 

A. Steinig 

Gettorf 16.03. Samstag 14:00 16:30 Workshop: Die Gettorfer Kirchenbücher E. Graf 

D’Nienhof 20.03. 
Mittwoc
h 

18:00 20:00 
Workshop: Kreative Auszeit vom Alltag mit 
Makramee 

T. Schubert 

Gettorf 23.03. Samstag 09:00 12:00 Exkursion: Pilgern auf dem Jakobsweg E. Graf 
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Ort Start Tag 
Begin
n 

Ende Titel Kursleitung 

Gettorf 23.03. Samstag 14:00 18:00 Offener Nähtreff  

Gettorf o. 
S'dorf 

23.03. Samstag 17:00 20:00 Essen & Trinken: Philippinische Küche 
A. 
Weidtkamp 

Gettorf 
Noch 
offen 

Samstag 14:00 16:30 Seminar: Einführung in die Familienforschung E. Graf 

 
Kursorte: Dänischenhagen (D’hagen); Dänisch-Nienhof (D’Nienhof) Gettorf; Surendorf (S'dorf) 
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Individuelle Beratung für Frauen 
rund um ihre berufliche Neuorientierung 

Ihre Themen sind unser Anliegen: 
Beruflicher Wiedereinstieg 
Vereinbarkeit von Familie / Pflege und Beruf Auswei-
tung von Beschäftigungsverhältnissen Ausbildung in 
Teilzeit 
Bewerbungsstrategien 
Weiterbildungs- und Fördermöglichkeiten Berufliche 
Neuorientierung und Profilerstellung 

 
Wo: AWO Familienzentrum 

Kieler Chaussee 24, 24214 Gettorf 
 

Wann: immer am dritten Montag im Monat: 
 

15.01., 19.02., 18.03., 15.04., 17.06., 
15.07., 19.08., 16.09., 21.10., 18.11. und 16.12.2024 

 

jeweils von 14:30 – 17:00 Uhr 
 

Die Beratung ist kostenfrei und neutral. 

Telefonische Information und Anmeldung: 

Telefon: 04331 / 9 43 91 05 
Email: fub@diakonie-altholstein.de 
Internet: www.diakonie-altholstein.de/de/frau-beruf 

Frau & Beruf ist Teil des Landesprogramms Arbeit 2021 – 2027 kofinanziert aus den Mit-
teln des Europäischen Sozialfonds Plus und des Landes Schleswig-Holstein 
(www.schleswig-holstein.de/eu-sh oder www.schleswig-holstein.de/esf). 

 

  

mailto:fub@diakonie-altholstein.de
http://www.diakonie-altholstein.de/de/frau-beruf
http://www.schleswig-holstein.de/eu-sh
http://www.schleswig-holstein.de/esf)
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Freie Plätze 
 

Entlastung für Angehörige 
von Menschen mit Gedächtnisstörungen und Demenz 

 
Das Deutsche Rote Kreuz in Altenholz bietet eine Betreuungsgruppe für Men-
schen mit Gedächtnisstörungen und Demenz an. 

 
Die Gruppe trifft sich immer am 

 
Mittwoch von 9.30 – 12.30 Uhr 

 
in der DRK-Begegnungsstätte,  

Am Buchholz 4 in Altenholz-Klausdorf. 

  
Die Gruppe wird geführt und begleitet von Frau Uta Stahl und ehrenamtlichen 
Helferinnen. Der Ablauf des Vormittages ist so strukturiert, dass er den Gästen 
einen hohen Wiedererkennungswert 
Wir laden Sie herzlich ein, diese Gruppe kennenzulernen. Kostenlose Schnup-
perstunden, bei Bedarf auch mit Angehörigen, sind möglich. 
 
Das Angebot ist von den Pflegekassen anerkannt und kann im Rahmen der Pfle-
gegrade auch mit diesen abgerechnet werden. Für die Besucher dieser Gruppe 
entsteht zusätzlich nur ein geringer Kostenanteil für das Frühstück. 
 
Weitere Informationen erhalten Sie in der DRK Geschäftsstelle bei Frau 
Räther-Arendt unter 0431- 32 10 40. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Das DRK Gettorf ist Montag bis Freitag von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr unter der Telefonnummer 04346 / 
6484 oder jederzeit per E-Mail info@drk-gettorf.de erreichbar. 

Öffnungszeit Kleiderkammer: jeden Montag 8.00 - 11.00 Uhr 

 
 
 
  

mailto:info@drk-gettorf.de
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Wochenmarkt in Gettorf 
 

Besuchen Sie den Gettorfer Wochenmarkt in der Eichstraße (Fußgängerzone) 

freitags    von 08.00 bis 12.00 Uhr 
dienstags von 08.00 bis 14.00 Uhr 

 

 
 
 
 
 
 

Umsonstladen Schinkel  
 
Wir nehmen und geben unentgeltlich alle nicht sperrigen, noch brauchbaren Gegenstände. 
 
Hauptstraße 49 
24214 Schinkel 

Telefon: 04346 6893 

Ansprechperson: Uwe von Ahlften 

E-Mail: umsonstladen-schinkel@web.de 

Öffnungszeiten in der Schulzeit: 

Dienstag, Freitag, Samstag:  09.30 - 12.30 Uhr 
Dienstag, Freitag:   15.00 - 18.00 Uhr 

Öffnungszeiten in der Ferienzeit: 

Samstag:    09.30 - 12.30 Uhr 
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